
 

 

 
 

Festakt 
Do., 15. April, 09:15 – 14:00 Uhr 
 
 
09:15 – 09:35 Uhr Eröffnung durch PMK,  

anschließend Image-Film „GdP-Saarland“ 
  
09:35 – 10:20 Uhr Begrüßung durch stellv. Landesvorsitzenden, 

Grußwort des Lebacher Bürgermeisters, 
Grußwort des DGB-Landesvorsitzenden, 
Grußwort des GdP-Bundesvorsitzenden 

  
10:20 – 10:30 Uhr PMK 
  
10:30  - 11:00 Uhr Festvortrag des Innenministers, Stephan Toscani 
  
11:00 – 11:10 Uhr PMK 
  
11:10 – 12:30 Uhr Podiumsdiskussion mit den innenpolitischen Sprechern 

der Landtagsfraktionen und dem GdP-Landesvorsitzen-
den in Bezug auf Festvortrag des Innenministers;  
 
Moderation: 
Thomas Gerber (SR) und Michael Jungmann (SZ) 

  
12:30 – 12:40 Uhr PMK 
  
12:40 – 12:45 Uhr Schlusswort des GdP-Landesvorsitzenden 
  
12:45 – 14:00 Uhr Empfang und Mittagessen 
 



 

 

Ablauf des Landesdelegiertentages 
 
 

 
Mi., 14. April 2010 

Einlass und Anmeldung ab 08:30 Uhr 
 
 

09:30 – 12:30 Uhr 
Konstituierung der Konferenz, Totenehrung, Berichte, Wahlen 
 

12:30 – 13:30 Uhr 
Mittagessen im Foyer 

 
13:30 – 17:00 Uhr 

Fortsetzung: Wahlen, Ehrungen, Anträge 
 

ab 17:00 Uhr 
Ausklang im Foyer 
 

 
 
 

Do., 15. April 2010 
Einlass und Anmeldung ab 08:30 Uhr 

 
 

09:15 – 12:45 Uhr 
Festveranstaltung 
 

12:45 – 14:00 Uhr 
Empfang und Mittagessen 
 

 
14:00 – 17: 00 Uhr 

Diskussionsforen: 
 

► Organisations- und Personalentwicklung  
 

► Zulagenwesen – Alles im Lot? 
 

17:00 Uhr 
Schlusswort des GdP-Landesvorsitzenden 
 









Polizeisozialwerk 
Gewerkschaft der Polizei Saarland


3


13


14


32


Grußworte


Ablauf


Artikel


Danksagung


www.VDPolizei.de 14.-15.04.2010,
Stadthalle Lebach


Impressum


VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH


Anzeigenverwaltung


Verantwortlich für den redaktionellen Teil:
Dirk Schnubel


Fotos: Die Verfasser
Nachdruck des redaktionellen Teils nur nach 
ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers


Sämtliche hier veröffentlichte Anzeigen, die im 
Kundenauftrag für die Drucklegung vom Verlag 
gestaltet wurden, sind urheberrechtlich geschützt.
Nachdruck, Vervielfältigung und elektronische
Speicherung ist nur mit Zustimmung des Anzei-
genkunden und des Verlages erlaubt. Verstöße
hiergegen werden vom Verlag, auch im Auftrag 
des Anzeigenkunden, unnachsichtig verfolgt.


Verlag, Anzeigenwerbung und Gestaltung:
VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH
Anzeigenverwaltung, Sitz Hilden 
Betriebsstätte Worms
Rheinstraße 1, 67547 Worms 
Telefon 0 62 41 / 84 96-0 
Telefax 0 62 41 / 84 96-70
AVWorms@VDPolizei.de


Geschäftsführer: Bodo Andrae, Joachim Kranz
Anzeigenleiterin: Antje Kleuker
Gestaltung und Layout: Jana Kolfhaus


Satz und Druck: 
Griebsch & Rochol Druck GmbH & Co. KG, Hamm  
© 2010


05/2010/65


20. Ordentlicher 
Landesdelegiertentag  
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Sehr geehrte Damen und Herren,


im Rahmen Ihres Landesdelegiertenta-


ges halten Sie Rückschau auf die Arbeit


der letzten vier Jahre und wählen einen


neuen Vorstand. Darüber hinaus bietet


diese Tagung eine Plattform, um Anträge


verschiedenster Interessenvertreter sowie


aktuelle sicherheitspolitische, polizeiliche


und gewerkschaftliche Themen zu disku-


tieren und entsprechende Beschlüsse zu


fassen, die die Marschrichtung für die


zukünftigen Aufgaben vorgeben. Dieser


Blick in die Zukunft ist insbesondere für


die Polizei zwingende Voraussetzung in


einer Zeit, in der neue Herausforderun-


gen – wie die Bekämpfung des internatio-


nalen Terrorismus oder die Bewältigung


von Amoklagen – die Reaktionszeiten ver-


kürzen und flexible, kompetente Lösun-


gen verlangen.


Die Berufsvertretungen sind hierbei


unverzichtbare politische und gesell-


schaftliche Instanzen, wenn es um die


Schaffung angemessener Rahmenbedin-


gungen geht, die unseren Mitarbeiterin-


nen und Mitarbeitern eine professionelle


Polizeiarbeit erst ermöglichen.


Der Auftrag an modernes gewerkschaft-


liches Engagement erfordert jedoch außer-


dem tatkräftige Mitgestaltung in Form


eines kritischen Dialogs mit der Politik


und eine vertrauensvolle Zusammenar-


beit, um die Sicherheit im Saarland nach-


haltig zu gewährleisten.


Sie beteiligen sich als GdP Saarland stets


als konstruktiver Partner am gesellschaft-


lichen Diskurs und tragen somit der Ver-


antwortung für die zahlreichen Menschen,


deren Belange Sie vertreten, in besonde-


rem Maße Rechnung. Hierfür danke ich


Ihnen.


Der diesjährige Landesdelegiertentag


steht unter dem kreativen Motto „GdP


bewegt!“ Für mich intendiert dies Zweier-


lei: Zum Einen das beeindruckende Enga-


gement, mit dem die Gewerkschaft der


Polizei für die Mitarbeiterinnen und Mit-


arbeiter eintritt und das zweifelsohne


jeden, der es wahrnimmt, in besonderer


Art und Weise bewegt. Zum Anderen


drückt es aus, dass die Gewerkschaft der


Polizei auch künftig selbst in Bewegung


bleibt, um im Interesse unserer Beschäf-


tigten viel zu bewegen. Ich bin deshalb


sicher, dass wir in der GdP auch weiter-


hin einen aktiven und kompetenten


Gesprächspartner haben werden, um


gemeinsame Standpunkte gemeinsam


voranzubringen und Trennendes im Kom-


promiss zu überwinden.


Ich grüße alle Teilnehmerinnen und Teil-


nehmer im Namen der Landesregierung


und wünsche dem Landesdelegiertentag


einen erfolgreichen Verlauf, viele frucht-


bare Diskussionen und Entscheidungen


sowie gute von der Konferenz ausgehen-


de Impulse für die vor uns liegenden Her-


ausforderungen.


Stephan Toscani
Minister für Inneres und 


Europangelegenheiten


Sie beteiligen sich als GdP Saarland


stets als konstruktiver Partner am ge-


sellschaftlichen Diskurs und tragen


somit der Verantwortung für die zahl-


reichen Menschen, deren Belange Sie


vertreten, in besonderem Maße Rech-


nung. Hierfür danke ich Ihnen.


Grußwort
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Sehr geehrte Mitglieder der GdP Saar,


herzlich willkommen zu Ihrem Landesde-


legiertentag bei uns in Lebach. Ich freue


mich, dass Sie unsere Stadt als Austra-


gungsort für diese Veranstaltung ausge-


wählt haben.  Die Polizei und damit natür-


lich auch ihre gewerkschaftlichen Inter-


essensvertretungen nehmen bei uns in


Lebach einen hohen Stellenwert ein; in der


Bevölkerung ebenso wie in der Stadtver-


waltung selbst. 


Wirtschaftliche Krisenzeiten sind erfah-


rungsgemäß oft auch schwere Zeiten für


Gewerkschaften und Interessensvertre-


tungen, allein schon der Mitgliedsbei-


träge wegen. Dabei wird oft verkannt,


wie wichtig es gerade in diesen Zeiten


ist, eine starke Interessenvertretung zu


haben, die einen wichtigen Gegenpol zu


den spezifischen Forderungen der


Arbeitgeber bildet.


Ich wünsche Ihnen hier in Lebach einen


schönen und produktiven Tag, angeregte


Diskussionen und auch weiterhin viel


Erfolg. 


Arno Schmidt 
Bürgermeister


Dabei wird oft verkannt, wie wichtig


es gerade in diesen Zeiten ist, eine


starke Interessenvertretung zu haben,


die einen wichtigen Gegenpol zu den


spezifischen Forderungen der Arbeit-


geber bildet.


Grußwort
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Liebe Kolleginnen und Kollegen:
Als ich das diesjährige Konferenzmotto
„GdP bewegt“ las, fiel mir ein Spruch von
Sokrates ein: „Wer die Welt bewegen will,
sollte erst sich selbst bewegen.“ Der alte
Grieche bringt nämlich auf den Punkt,
worum es im täglichen Leben – ob privat
oder dienstlich – im Grunde gilt: Verän-
derungen bedingen Veränderungen.
Eine Forderung übrigens, die von der
Gewerkschaft der Polizei in vorbildlicher
Weise erfüllt wird. Unzählige Bildungs-
und Weiterbildungsangebote, aber auch
die zahlreichen Angebote zu Reise und
Erholung belegen eindrucksvoll, dass sich
die GdP und ihre Mitglieder immer wie-
der neu aufstellen, neu orientieren. Die
Notwendigkeit, sich – und damit die eige-
ne Organisation – weiter zu entwickeln,
bringt der Beruf mit sich. Ihr kennt die
aktuellen Schätzungen, wonach fast jeder
fünfte Polizeibeamte unter einem so
genannten „Burn-out-Syndrom“ leidet.
Verursacht wird es oftmals durch die
besonderen und zunehmend problema-
tischeren Arbeitsbedingungen bei der
Polizei. Dies zeigt: Eine anspruchsvolle


Tätigkeit mit oft sehr hohem Grad an Ver-
antwortung, verbunden mit extremen
Stresssituationen, erzeugt nicht nur
Glücksmomente. Umso ärgerlicher ist es
dann, wenn – so geschehen am Anfang
des Jahres – in der Presse pauschal kriti-
siert wird, dass das durchschnittliche
„Vermögen“ zukünftiger Beamtenpensio-
nen höher sein wird als das durchschnitt-
liche „Vermögen“ zukünftiger Rentenan-
sprüche. Ein gefundenes Fressen für alle,
die die Beamtenpensionen schon immer
„zu hoch“ fanden.
Anstatt die Auswirkungen der diversen
Leistungskürzungen der Rentenversiche-
rung in den vergangenen Jahren ins Visier
ihrer Kritik zu nehmen, beschäftigen sich
unsere Medien damit, die Gesellschaft
weiter zu spalten. Zum Verständnis: Nie-
driglöhne, ungesicherte Beschäftigung
und Mini-Jobs bewirken Mini-Renten – sie
senken die Rentenansprüche der Zukunft.
Die Unterschiede zwischen Ansprüchen
aus der Rentenversicherung und der
Beamtenversorgung zeigen lediglich, wie
wichtig es wäre, die Leistungen der gesetz-
lichen Rentenversicherung und der Beam-


Eugen Roth
DGB Landesvorsitzender Saarland


Anstatt die Auswirkungen der diver-


sen Leistungskürzungen der Renten-


versicherung in den vergangenen


Jahren ins Visier ihrer Kritik zu neh-


men, beschäftigen sich unsere Me-


dien damit, die Gesellschaft weiter zu


spalten.
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tenversorgung wieder zu stärken und
nicht nur ständig zu reduzieren. Die DGB-
Landeskonferenzen Saarland und Rhein-
land-Pfalz sowie die Bezirkskonferenz
im Februar standen unter dem Motto:
„Gute Arbeit – Arbeit muss zum Leben rei-
chen“ – dazu gehört selbstverständlich
auch die Gewissheit, die Früchte dieser
Arbeit später im Ruhestand genießen zu
können.
Eines ist klar: Die Sicherheit im Alter hat
einen hohen Stellenwert für die Menschen
in Deutschland. Unsere hoch individua-
listische Gesellschaft ist kaum darauf ein-
gerichtet, Altersarmut durch Familienan-
gehörige abzudämpfen, selbst im kusche-
ligen Saarland nicht. Deswegen setzen sich
alle DGB-Mitgliedsgewerkschaften
gemeinsam für gute Sozialsysteme ein. Die
Unterscheidung zwischen Arbeitern,
Angestellten und Beamten hat der DGB
längst aufgegeben. Eine Neiddebatte an
dieser Stelle ist verfehlt, denn die Pension
mit 67 ist genau so falsch wie die Rente
mit 67. Eine Verlängerung der Lebensar-
beitszeit ist ein völlig falsches Signal, ver-
schlechtert sie doch für jüngere Beschäf-
tigte die Chancen auf einen Berufseinstieg.
Stattdessen sollte sich der eine oder ande-
re, der schon immer gewusst haben will,
dass „die Beamten zuviel verdienen“,
gemeinsam mit dem Deutschen Gewerk-
schaftsbund für eine soziale Gesellschaft
einsetzen.
Wissenschaftler von der Universität Penn-
sylvania in Philadelphia haben übrigens
unlängst festgestellt, dass das in Industrie-
staaten vorherrschende kinderfeindliche
Klima umgekehrt werden könnte.
Wodurch? Durch Investitionen in Bildung,
Gesundheit und Arbeitsplätze, sowie
durch eine familienfreundliche Politik, die
auf die Gleichberechtigung von Mann und
Frau achtet. Forderungen also, die der
DGB schon lange vertritt. Als alter GdPler
freue ich mich, auf die Unterstützung
„meiner Gewerkschaft“ zählen zu können,
wenn es darum geht, unsere Gesellschaft
wieder sozialer zu gestalten.
Ich wünsche uns allen einen erfolgreichen
Landesdelegiertentag.







Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
treffender als mit dem Motto eures Dele-
giertentages hätte der Landesbezirk Saar-
land der Gewerkschaft der Polizei in die-
sen unsicheren Zeiten die Ziele unserer
Organisation nicht zusammenfassen kön-
nen: GdP bewegt! Dieser Leitgedanke ist
Versprechen und Anspruch zugleich!
Zu Recht erwartet die Bevölkerung von
unseren Kolleginnen und Kollegen Schutz
und Hilfe. Die Bürgerinnen und Bürger
erwarten Sensibilität und Professionalität;
sie erwarten konsequentes Einschreiten,
wenn es um die Abwehr von Gefahren und
um die Verfolgung von Straftaten geht.
GdP-Kolleginnen und -Kollegen sorgen für
die innere Sicherheit in diesem Land!
Aber dieses Versprechen können wir nur
einlösen, wenn die Lebensbedingungen der
Menschen in unserem Land entsprechend
sind. Doch seit Jahren beobachten wir eine
zunehmende Spaltung unserer Gesell-
schaft. Soziale Verwerfungen sind an der
Tagesordnung. Die Zahl derer, die von der
gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen
werden, nimmt zu. Für Millionen von Men-
schen ist ihre Situation geprägt von anhal-
tender Arbeitslosigkeit und fehlender Per-
spektive. Noch mehr Menschen haben
Angst, um ihre bescheidene Existenz.
Und wir wissen auch: Die aktuelle Wirt-
schafts- und Finanzkrise wird die Situation
noch verschärfen, auch wenn die verant-
wortlichen politischen Entscheidungsträ-
ger zahlreiche Maßnahmen auf den Weg
gebracht haben, um deren Folgen zu ver-
zögern und abzumildern.
Der Einbruch unseres Wirtschaftswachs-
tums und die weltweite Verlagerung indus-
trieller Produktion werden enorme Aus-
wirkungen auf die Zahl der Arbeitsplätze
und die Höhe der Steuereinnahmen in


Bund, Ländern und Gemeinden haben.
Das gesellschaftliche Klima in unserem
Land wird rauer werden, soziale Konflikte
an Bedeutung gewinnen. Das Gewaltpoten-
tial, dessen steigende Tendenz wir bereits
in den letzten Jahren öffentlich immer wie-
der thematisiert haben, wird weiter wach-
sen. Und unsere Kolleginnen und Kollegen,
nehmen die Konsequenzen dieser Entwick-
lung wie Seismographen wahr.
Aber als Beschäftigte in der Polizei sind wir
nicht in der Rolle teilnehmender Beobach-
ter: Menschen in der inneren Sicherheit sind
Akteure und Betroffene zugleich!
Wo Perspektivlosigkeit und Frustration in
blanke Gewalt umschlagen, müssen wir
dem Treiben Einhalt gebieten, ohne Rück-
sicht auf unsere Gesundheit und oft genug
unter Einsatz unseres Lebens. Wir erfüllen
Tag für Tag unsere Pflicht; als Beamtinnen
und Beamte und als Tarifbeschäftigte, im
akuten Einsatzgeschehen und in der Etap-
pe – das ist viel wert!
Dafür verdienen wir eine vernünftige Absi-
cherung: im gefährlichen Dienst genauso
wie in unserer sozialen und wirtschaftlichen
Lebenssituation und im Alter. Von einem
sicheren Job – wie uns oft entgegen gehal-
ten wird – kann nämlich keine Rede sein!
Wir dürfen Ansprüche stellen, auch an die
Fürsorgepflicht unserer Dienstherren.
Darum setzt sich die GdP ein für die Fort-
schreibung einer wissenschaftlichen Unter-
suchung zum Anstieg der Gewalt gegen
Polizeibeamtinnen und - beamte, die das
Kriminologische Forschungsinstitut
Niedersachsen im Jahr 2000 zum ersten Mal
durchgeführt hat. Ihre Fortführung ist not-
wendig, denn nicht nur bei Großeinsätzen
und Fußballspielen müssen die Einsatzkräf-
te immer häufiger schwerste Verletzungen
befürchten und sogar um ihr Leben bangen.


Hartnäckig haben wir deshalb bei den
Innenministern von Bund und Ländern für
eine solche Studie geworben. Wir wollen
wissen: In welchen konkreten Einsatzsitua-
tionen kommt es zu Angriffen? Haben sich
die bereits ergriffenen Maßnahmen in der
Praxis bewährt? Wie werden die von Kolle-
ginnen und Kollegen eingeschätzt und wo
sehen sie Verbesserungsbedarf? Denn nur
eine wissenschaftliche Betrachtung der
Gewalt gegen die Polizei eröffnet uns die
Möglichkeit, Handlungsansätze aufzuzei-
gen und Gegenstrategien zu entwickeln –
weil sich auf diesem Feld etwas bewegen
muss!
Gleichzeitig müssen wir unseren Anspruch
auf soziale Sicherheit deutlicher formulie-
ren, denn hohe Staatsverschuldung, Steu-
ermindereinnahmen und die Finanzierung
der steigenden Arbeitslosigkeit werden
zusammen mit der eben in der Verfassung
verankerten Schuldenbremse enormen
Druck auf die Haushalte von Bund, Län-
der und Gemeinden verursachen – selbst
wenn sich die Wirtschaftsentwicklung wie-
der positiv darstellt.
Ich bin mir sicher: Es wird im Bund, in den
Ländern und den Kommunen zu ein-
schneidenden Maßnahmen kommen. Wir
dürfen nicht die Augen vor den gravieren-
den finanziellen Folgen der Finanz- und
Wirtschaftskrise verschließen. Denn es sieht
ganz so aus, als müssten die Beschäftigten
des öffentlichen Dienstes dafür aufkom-
men – weil sie als Kostenfaktor wahrge-
nommen werden!
Unsere Gesellschaft wird sich auf einen
nachhaltigen Wohlstandsverlust einstellen
müssen. Wir müssen mit Verteilungskon-
flikten rechnen und dabei deutlich machen:
Menschen sorgen für die innere Sicherheit
in unserem Land, sie sind ein Wert – kein
Kostenfaktor!
Als Arbeitnehmer, als Teil des öffentlichen
Dienstes, als Beschäftigte in der Polizei
müssen wir uns auf diese Debatten vorbe-
reiten. Wir müssen gesellschafts- und
gewerkschaftspolitische Handlungsoptio-
nen aufzeigen und für ihre Durchsetzung
arbeiten – nur dann werden wir etwas
bewegen!


Konrad Freiberg
Bundesvorsitzender der 
Gewerkschaft der Polizei


Wir müssen mit Verteilungskonflikten


rechnen und dabei deutlich machen:


Menschen sorgen für die innere Si-


cherheit in unserem Land, sie sind ein


Wert – kein Kostenfaktor!
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe


Kolleginnen und Kollegen,


zu unserem Jubiläumsdelegiertentag am


14. und 15. April 2010 in der Stadthalle in


Lebach heiße ich Sie und euch alle sehr


herzlich willkommen. 


Dass wir den 20. Landesdelegiertentag der


Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk


Saarland, in meiner Heimatstadt Lebach


ausrichten, ist für mich eine ganz beson-


dere Freude. Ich bin sehr stolz darauf, dass


wir dieses Jubiläum auch in einer Zeit


begehen, in der sich die GdP an der Saar


einer äußerst positiven Mitgliederentwick-


lung erfreut. Mit rund 2700 Mitgliedern


sind wir nicht nur die gewerkschaftliche


Vertretung in der saarländischen Polizei.


Wir werden auch als eine beachtenswer-


te Kraft von den Medien, der Politik und


den Menschen wahrgenommen. Die


Beschäftigten in der Polizei wissen, wer


sich um sie und ihre Anliegen kümmert.


Sie nehmen tagtäglich wahr, wer sich für


sie einsetzt, und auch tatsächlich etwas


bewegt. Und sie haben sich dafür bei den


Personalratswahlen im Mai des vergange-


nen Jahres mit einem historischen Wahler-


gebnis für die GdP bedankt: 80 % Zustim-


mung bei 75 % Wahlbeteiligung sprechen


eine klare Sprache!


Es entspricht unserem Selbstverständnis,


dass wir uns um die Organisation Polizei,


die sicherheitsspezifischen Interessen und


Erwartungen von Politik und Medien, vor


allem aber um unsere Mitglieder küm-


mern. Und natürlich wollen wir dabei


auch etwas bewegen. Stillstand ist für


uns Rückschritt. So wollen wir unser Mot-


to „GdP bewegt!“ verstanden wissen. 


Im Rahmen des Festaktes wird der neue


saarländische Innenminister Stephan Tos-


cani zur aktuellen und künftigen Lage der


inneren Sicherheit und der saarländischen


Polizei sprechen. Ich bin auf seine Ausfüh-


rungen sehr gespannt. Man darf auch eine


spannende Debatte der innenpolitischen


Sprecher der im Landtag vertretenen Par-


teien erwarten. Wir werden uns personell


und inhaltlich für die kommenden vier


Jahr neu aufstellen. Und wir werden neben


der Arbeit auch Zeit zum Feiern finden.


Ich bin sehr zuversichtlich, dass mit die-


ser Mischung der Jubiläumsdelegierten-


tag die Erwartungen aller Beteiligten erfül-


len wird.


GdP bewegt! 


Hugo Müller
Landesvorsitzender


Stillstand ist für uns Rückschritt. So


wollen wir unser Motto „GdP be-


wegt!“ verstanden wissen.


Grußwort
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ab 08:30 Uhr: Einlass und Anmeldung


09:30 – 12:30 Uhr: Konstituierung der Konferenz, Berichte, Wahlen


12:30 – 13:30 Uhr: Mittagessen im Foyer


13:30 – 17:00 Uhr: Fortsetzung: Wahlen, Ehrungen


ab 17:00 Uhr: Ausklang im Foyer


des Landesdelegiertentages 2010


ab 08:30 Uhr: Einlass und Anmeldung ab 08:30 Uhr


09:15 – 12:45 Uhr: Festveranstaltung:
• Grußworte
• Festrede des saarländischen Innenministers
• Festrede des GdP-Landesvorsitzenden
• Musikalische Umrahmung durch Polizeimusikkorps


12:45 – 14:00 Uhr: Empfang im Foyer 


14:00 – 17:00 Uhr: • Antragsberatung 
• Beschlussfassung


17:00 Uhr: Schlusswort des/der GdP-Landesvorsitzenden


Mittwoch, 14. April 2010 


Donnerstag, 15. April 2010 
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Ein Rückblick von Dirk Schnubel


19. Landesdelegiertentag 


6. und 7. April 2006 in St.Ingbert –
Eindrucksvolle Zustimmung für Hugo
Müller
Der erste Tag stand ganz im Zeichen von
Berichten und Wahlen. Hierbei wurde mit
68 von 69 möglichen Stimmen der 47-jäh-
rige Polizeioberrat Hugo Müller aus
Lebach-Landsweiler zum Landesvorsit-
zenden wiedergewählt. In der geheimen
Wahl hatte sich nur eine Delegierte/ein
Delegierter enthalten. Sehr glücklich und
tief berührt nahm Hugo Müller seine
Wiederwahl an und dankte den Vertrete-
rinnen und Vertretern der Gewerkschafts-
basis für den überwältigenden Vertrau-
ensbeweis.
Mit ebenfalls überragenden Wahlergeb-
nissen wurden seine Stellvertreter, Rein-
hold Schmitt, Michael Andrae, Ralf Por-
zel und Christof Baltes, gewählt.
Als Landeskassierer wurde Charly Wan-
nenmacher bestätigt, der alle Delegierten-
stimmen auf sich vereinigen konnte, zu
seinem Stellvertreter wurde Bruno Lei-
nenbach gewählt.
Landesschriftführer ist wie bisher Wolf-
gang Schäfer, ihn vertritt zukünftig
Patrick End aus Neunkirchen.
Der Vormittag des zweiten Veranstal-
tungstages stand im Zeichen von Gruß-
worten und Festreden. Umrahmt vom
Polizeimusikkorps des Saarlandes spra-
chen Grußworte der Oberbürgermeister
der Stadt St. Ingbert, Herr Jung und die


innenpolitischen Sprecher der im Land-
tag vertretenen Parteien. Eugen Roth und
Konrad Freiberg sprachen mit ihren Rede-
beiträgen den Delegierten offenbar genau
aus der Seele. Zumindest ließ der lang-
anhaltende Beifall keine andere Deutung
zu. Staatssekretär Gerd Müllenbach, der
in Abwesenheit der Innenministerin den
Festvortrag hielt, gab einen umfassenden
Überblick über die sicherheitspolitische
Arbeit der Landesregierung. Themen
waren u. a. die Föderalismusreform, der
aktuelle Streik im Tarifbereich, der demo-
grafische Wandel, die Weiterentwicklung
der Polizei (AG Polizei 2000plus neu),
Ausstattung und Technik und die Perso-
nalentwicklung. Thematisiert wurde von
Staatssekretär Müllenbach auch das Ren-
teneintrittsalter, das Beförderungsbudget,
die Haushaltsnotlage des Landes und
die Änderung des saarländischen Polizei-
gesetzes.
Fazit: Der 19. Delegiertentag 2006 war
geprägt von Kompetenz und Sachlichkeit,
aber auch von klaren gewerkschaftspoli-
tischen Botschaften. Die klaren und über-
deutlichen Wahlergebnisse zeigen, dass
die GdP Saar auf dem richtigen Weg ist.
Die GdP Saar ist für die nächsten vier Jah-
re personell hervorragend aufgestellt.
Fachliche Kompetenz, Erfahrungswissen
und die Bereitschaft, sich im Sinne der Mit-
glieder einzubringen, zeichnen den Vor-
stand aus. Die Mitglieder können darauf
vertrauen, dass man sich kümmert! Getreu
unserem Motto: Die GdP – ein guter Rat!


Artur Jung neuer Bundesse-
niorenvorsitzender


Vom 23. – 25. April 2006 fand in Dresden
der 5. Bundesseniorenkongress statt.
Heinz Blatt stand als Vorsitzender nicht
mehr zur Verfügung. Und so trat sein
Stellvertreter Artur Jung in dessen Fuß-
stapfen. Das Votum der Delegierten war
überdeutlich. Damit zeigte Artur, dass
man mit 68 Jahren noch lange nicht zum
alten Eisen gehört. Aufgrund seiner
gewerkschaftlichen Erfahrung wird er
das neue Amt sicherlich mit Bravour
meistern, kann er doch auf 4 Jahre Stell-
vertretertätigkeit als Bundesseniorenvor-
sitzender zurückblicken. In seiner neuen
verantwortungsvollen Funktion wird
ihm sicher auch helfen, dass er die Erfah-
rung von 50 Jahren GdP-Mitgliedschaft
mitbringt, 16 Jahre lang stellv. Landesbe-
zirksvorsitzender war, und ebenso lang
dem PHPR angehörte und in dieser lan-
gen Zeit auch die Schulungsmaßnahmen
der GdP-Saar organisierte und koordi-
nierte. 


Jens Berner aus Saarbrücken
zum stellvertretenden Vorsit-
zenden gewählt


Einen neuen Geschäftsführenden Bundes-
jugendvorstand wählten die Delegierten
der 12. Bundesjugendkonferenz der JUN-
GE GRUPPE in der Gewerkschaft der
Polizei (GdP), die vom 8. bis zum 10. Mai
in Potsdam stattgefunden hat. Zum
Bundesjugendvorsitzenden wurde Sascha
Göritz (Niedersachsen) wiedergewählt.
Seine Stellvertreter sind Nils-Torben Zim-
mermann (Bundespolizei), Jens Berner
(Saarland) und Simon Farr (Nordrhein-
Westfalen). Zum Kassierer wählten die
Delegierten Thomas Sinner (Rheinland-
Pfalz). Anita Schab (Brandenburg) ist
stellv. Kassiererin. Fanni Schneider aus
Sachsen bekleidet das Amt der Schriftfüh-
rerin, ihr Stellvertreter ist Jochen Zeng
(Hessen).


Wenn man einen Rückblick über 4 Jahre aufarbeitet bedient man sich ver-
schiedener Quellen. Die Deutsche Polizei, die Homepage der GdP-Saarland
und die Saarbrücker Zeitung waren hierfür geeignet. Und man stellt dann
schnell fest: Donnerwetter, da war doch einiges los in unserem Land. Und wir
als GdP haben uns eingemischt. Wir waren kritisch, gleichwohl immer kon-
struktiv im Sinne unserer Kolleginnen und Kollegen – oder anders ausgedrückt:
Wir haben uns gekümmert und wir waren an vielen Stellen ein guter Rat! Ich
werde bei Weitem nicht über alles berichten können, weil der redaktionelle Teil
begrenzt ist. Ich hoffe die Auswahl gefällt und spiegelt unsere Aktivitäten
zumindest im Ansatz wieder.


MOMENTAUFNAHMEN
2006 – 2010







GdP-Betreuung der Einsatz-
kräfte weltmeisterlich


Vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2006 fand in
Deutschland die Fußballweltmeisterschaft
statt. Italien gewann bekanntermaßen das
Turnier, Deutschland wurde Dritter.
Dass ein Einsatz über 4 Wochen den saar-
ländischen Einsatzkräften alles abverlang-
te war klar. Professionell und mit großem
Engagement wurde dieser Rieseneinsatz
bis zur letzten Minute bewältigt. Alle Lan-
desverbände der GdP hatten es sich zur
Aufgabe gestellt, die Einsatzkräfte über 4
Wochen zu betreuen. Dass dies nicht ein-
fach werden würde war klar. Aber auch
die GdP-Familie hat die selbst gesteckten
Ziele mit Bravour gemeistert. Ob am Spiel-
ort Kaiserslautern, beim Public Viewing
in Saarlouis oder in Saarbrücken; überall
im Land war auch die GdP am Ball.
Hugo Müller kommentierte den WM-Ein-
satz in der Deutschen Polizei, Ausgabe
August 2006 wie folgt:
Nun ist die Fußball-Weltmeisterschaft vor-
bei, und wir haben gleich einige Weltmeister.
Die Mannschaft Italiens ist der Fußball-Welt-
meister, das deutsche Team der Weltmeister
der Herzen, die deutschen Fans sind Fan-Welt-
meister. Und auch die deutsche Polizei hat
einen Weltmeistertitel verdient, nämlich für
ihren hervorragenden und auf internationa-
ler Ebene mehrfach gelobten Einsatz zur
Gewährleistung der inneren Sicherheit wäh-
rend der WM.
Teilweise schon begonnen, werden sich in den
nächsten Tagen immer wieder verantwortli-
che Politiker die „Klinke des Lobes“ in die Hand
geben und einmütig feststellen: Das war eine
gute Arbeit, wir sind stolz auf euch!
Nun ist es ja nicht so, dass sich die Kollegin-
nen und Kollegen auch in der saarländischen
Polizei nicht über lobende und anerkennende
Worte freuen würden, ganz im Gegenteil.
Und natürlich hat sich auch die saarländische
Polizei diese Anerkennung verdient. Auch
wenn das Saarland keinen eigentlichen WM-
Spielort hatte, so waren etwa mit der Einsatz-
unterstützung in Kaiserslautern oder den vie-
len Public-Viewing-Standorten doch Einsatz-
anlässe von beachtlicher Qualität vorhanden.
Als GdP-Landesvorsitzender schließe ich mich
dem Dank gerne an: Ich empfinde großen
Respekt vor der Art der Einsatzbewältigung
durch die saarländische Polizei, sie hat eine
hervorragende Arbeit geleistet, und zwar auf
allen Führungs- und Einsatzebenen. 


Ich frage mich aber auch, was denn die Kolle-
ginnen und Kollegen von dem Lob und der
Anerkennung haben, wenn einige Wochen vor-
bei sein werden. Ich hoffe und wünsche mir,
dass dann, wenn es in Zukunft Gelegenheiten
gibt, politisch Verantwortliche sich an die gelei-
stete Arbeit der Polizei erinnern. Und dies wird
schon bald der Fall sein. Wir stehen vor dem
zweiten Beförderungstermin des Jahres 2006,
und die Entscheidung über die Zahl der dies-
jährigen Einstellungen zur Polizei steht
unmittelbar bevor. Also: Lasst den Dankwor-
ten auch Taten folgen!!


Fachhochschule für Verwal-
tung wurde 25 Jahre jung


Am 1. Juni 2006 durfte die FHSV Geburts-
tag feiern. Und gefeiert wurde nicht nur
einen Tag, nein eine Ganze Woche stand
im Zeichen des Jubiläums.
Am 20. Juni wurde die „Geburtstagswo-
che“ mit einem Festakt in der Stadthalle
St.Ingbert eröffnet. Umrahmt von der Big-
Band des Polizeimusikkorps konnte Frau
Corinna Miller zahlreiche Gäste aus Poli-
tik und Polizei begrüßen, an der Spitze
die saarländische Innenministerin Anne-
gret Kramp-Karrenbauer. Den Festvortrag
hielt Prof. Joachim Jens Hesse zum The-
ma: „Wie reformfähig ist die deutsche Ver-
waltung“?
Am Montag, den 3. Juli 2006 präsentierte
sich dann der Fachbereich Polizeivollzugs-
dienst mit „öffentlichen“ Vorlesungen zum
Thema Verkehrskontrolle. In den verschie-
denen Lehrveranstaltungen der Fachgrup-
pen Recht, Organisations- und Gesell-
schaftswissenschaften und Polizeiwissen-
schaften wurde sich mit den rechtlichen,
verhaltensorientierten und taktischen
Aspekten einer Verkehrskontrolle ausein-
andergesetzt. (Dozenten: Ralf Geisert, Mat-
thias Kiser, Werner Sorg, Thomas Dräger).
Ihre Fortsetzung fand die Veranstaltungs-
woche am Dienstag im Bereich der All-
gemeinen Fortbildung. Hier referierte
Herr Christoph Schmit, Richter am Ver-
waltungsgericht des Saarlandes zum The-
ma: „Die dienstliche Beurteilung von
Beamten“.
Am Mittwoch stellte sich dann der Fach-
bereich Allgemeine Verwaltung mit ver-
schiedenen Vorlesungseinheiten vor, wäh-
rend der Donnerstag ganz im Zeichen des
Sports stand. Unter dem Motto: „Mitmach-


tag an der Landessportschule“ waren Stu-
dierende, Ehemalige, Dozenten, Beschäf-
tigte und Freunde der FHSV aufgefordert,
ihre Fitness unter Beweis zu stellen.
Am Freitagnachmittag war dann endlich
„feiern“ angesagt. Von den Studierenden
organisiert galt es bei schönstem Wetter die
anstrengende Woche ausklingen zu lassen.
Der Verfasser dieses Artikels konnte sich
persönlich - leider viel zu kurz - von den
vielfältigen kulinarischen Angeboten über-
zeugen. Dass sich dies auch herumgespro-
chen hatte, zeigten die große Anzahl Stu-
dierender und Gäste. Auch von dieser Stel-
le aus nochmals ein Kompliment all den-
jenigen, die zum Gelingen der Festwoche
beigetragen haben.
Etwas Wehmut lag dann aber schon über
der Festwoche. Heiner Birtel, der tatkräf-
tig das Schiff „Fachhochschule für Verwal-
tung“ an verantwortlicher Stelle mit auf
Kurs gehalten hat, wird von Bord gehen.


Föderalismusreform


Hinter dem durchaus „harmlosen“ Begriff
verbirgt sich einiges an Sprengstoff, mit
dem sich die GdP im Jahr 2006 befassen
musste.
Hugo Müller kommentierte dazu in der
Deutschen Polizei, Ausgabe 9/2006:
Am 30. 6. 2006 hat der Deutsche Bundes-
tag und am 7. 7. 2006 der Deutsche
Bundesrat über die „Modernisierung der
bundesstaatlichen Ordnung“ (Föderalis-
musreform) entschieden. Neben den viel-
fältigen Änderungen der Kompetenzen
werden für die Beschäftigten im Beamten-
bereich nunmehr die Landesparlamenta-
rier verantwortlich sein. Laufbahn-, Besol-
dungs- und Beamtenversorgungsrecht
gehen in die Zuständigkeit der Länder
über. Die meisten Ministerpräsidenten
haben also schließlich ihre Idee durchge-
setzt: „Ich bin für meine Beschäftigten ver-
antwortlich, also will ich auch über ihr
Schicksal entscheiden.“
In dem Entwurf eines Gesetzes zur Neu-
ordnung der einheitlichen Grundlagen des
Beamtenrechtes in den Ländern ist in Arti-
kel 1 das Gesetz zur Regelung des Status-
rechtes der Beamtinnen und Beamten in
den Ländern eingebunden. Nach Art. 74
Abs. 1 Nr. 27 GG hat der Bund nunmehr
die Kompetenz zur Regelung der Status-
rechte und –pflichten der Angehörigen des
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öffentlichen Dienstes u. a. der Länder, die
in einem Dienst – und Treueverhältnis ste-
hen mit Ausnahme der Laufbahnen, Besol-
dung und Versorgung.
Damit wird deutlich, dass Laufbahnrecht,
Besoldung und Versorgung für Landesbe-
amte in die ausschließliche Gesetzge-
bungskompetenz der Länder überführt
werden. Die Länder sind also künftig
zuständig für:
• die Gestaltung des Laufbahnrechtes
• die Entscheidung über die Beibehal-


tung der bisherigen Laufbahngruppen
oder die Schaffung neuer Systeme


• die Entscheidung über die bildungs-
spezifischen Zugangsvoraussetzungen


• die Bewertung der Funktionen, die
Grundgehälter (Eingangsstufen, Stei-
gungsstufen)


• die Leistungsbezahlung
• die Stellenzulagen
• die Erschwerniszulagen
• die Besoldungsanpassungen
• die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge
• die ruhegehaltfähige Dienstzeit
• den jährlichen Steigerungssatz
• die Mindestversorgung
• die Dienstunfallfürsorge
• die Versorgungsabschlagsregelung
• die Höhe der Versorgungsrücklage
• den Versorgungsfonds.
Am 17. 5. 2006 hat zu diesem Vorhaben
eine Anhörung so genannter Experten
stattgefunden. Wir als Gewerkschaften
(DGB und DBB als Dachorganisationen)
sind nicht gehört worden. Das wollte die
Politik nicht, da sie genau weiß, dass auf
diesem Wege in allen Ländern und auf der
Bundesebene nun eigene Strukturen ein-
gerichtet werden, die keine Verwaltungs-
modernisierung, sondern eine Kleinstaa-
terei bedeuten. Ein massiver Bürokratie-
aufbau ist die Folge und sie wird den Steu-
erzahler erneut und zusätzlich belasten.
Nun sind die Würfel aber gefallen, und
wir in den Gewerkschaften müssen und
werden uns im Sinne der Beschäftigten an
dem bevorstehenden Neuaufbau eines
möglicherweise völlig neuen „Beamten-
gebäudes“ beteiligen. Wir sollten dabei
daran denken, dass eine weitere Aufsplit-
terung der Berufsgruppen untereinander
nur für den Dienstherrn/Arbeitgeber Vor-
teile hätte, nicht aber für uns. Es kommt
mehr denn je darauf an, Geschlossenheit
auch und gerade unter den Gewerkschaf-
ten zu zeigen. Umso besser wird das
Ergebnis sein.


01.11. 2006: TV-L tritt in Kraft


Am 14. 9. 2006 informierte der HPR die
Beschäftigten im Geschäftsbereich des
MfIFFS in der Aula Wackenberg über die
Ergebnisse. 300 Kolleginnen und Kollegen
waren der Einladung gefolgt.
Die wichtigsten Ergebnisse wurden von
Michael Andrae in der Deutschen Polizei
11/2006 zusammengefasst:
Arbeitszeit
Die zukünftige Arbeitszeit der saarländi-
schen Tarifbeschäftigten in der Landesver-
waltung steht zurzeit noch nicht definitiv
fest. Sie wird derzeit ermittelt und könn-
te im Saarland ca. 39,50 Stunden betragen.
Die Regelungen zur Arbeitszeit treten am
1. November 2006 in Kraft.
Jahressonderzahlung
Wie aus den Schaubildern zu ersehen ist,
erfolgt eine stufenweise Anpassung der-


jenigen, die in ihren Arbeitsverträgen eine
Regelung entsprechend der Beamten
(Kürzung Weihnachtsgeld) eingehen mus-
sten bis 2008 (entsprechend der Entgelt-
gruppe 60% - 95 %).
Erhöhung des Entgeltes
Für die Jahre 2006 u. 2007 sind Einmalzah-
lungen entsprechend der Entgeltgruppe
vereinbart. Ab 1. 1. 2008 werden alle Ent-
gelte um 2.9 % erhöht.
Abschaffung der Unterscheidung zwi-
schen Arbeiter und Angestellten
Eine längst überfällige Reform. Schon lan-
ge genügen bei Arbeitern nicht nur hand-
werkliche Fähigkeiten und auch Ange-
stellte arbeiten nicht nur mit dem Kopf.
Sonstige manteltarifliche Regelungen
Die wichtigsten Punkte sind hier wohl die
Beibehaltung der Unkündbarkeit und


Haftungsregelung sowie die Verlängerung
der Zahlung des Krankengeldzuschusses
bis zur 39. Woche. Weiterhin ist beabsich-
tigt ab dem 1. 1. 2007 ein Leistungsentgelt
einzuführen.


Hugo Müller eindrucksvoll
als stellvertretender Bundes-
vorsitzender bestätigt


Vom 13. bis zum 15. November 2006 fand
in Berlin der alle 4 Jahre stattfindende
Bundeskongress der Gewerkschaft der
Polizei statt. Er stand unter dem Motto:
Polizei für die Sicherheit – Sicherheit für
die Polizei. Neben der programmatischen
Ausrichtung der Gewerkschaftsarbeit für
die kommenden 4 Jahre in den zentralen
Fragen der Inneren Sicherheit und der sozi-


alen Sicherung der Polizeibeschäftigten
stand die Neuwahl des Bundesvorstandes
im Mittelpunkt des Kongresses. 
Dabei wurde am Dienstagabend unser Lan-
desvorsitzender, Hugo Müller, als stellver-
tretender Bundesvorsitzender wiederge-
wählt. Er wurde von den 254 Delegierten,
von denen 4 aus dem Saarland stimm- und
wahlberechtigt sind, mit einem eindrucks-
vollen Vertrauensbeweis in die neue Amt-
speriode geschickt. Er erhielt fast 93 %
Zustimmung. Das zeigt, dass er weit über
das Saarland hinaus bei der Gewerkschaft
der Polizei Respekt und Anerkennung
genießt. Der 47-jährige Polizeioberrat Hugo
Müller ist verheiratet, hat 2 Söhne und lebt
in Lebach-Landsweiler. Im Bundesvorstand
verantwortet er die Aufgabengebiete: Mit-
gliederschulung, -betreuung und -werbung.


Die saarländischen Delegierten in Berlin







Klasse Wahlergebnis


Am 10. 11. 2006 wurde Stefan Meisberger
zur Vertrauensperson der schwerbehin-
derten Menschen wiedergewählt. Er
erhielt rund 96 Prozent der abgegebenen
Stimmen. Zu seinem Stellvertreter wurde
Georg Lamma, PBI Saarlouis gewählt.


Marcellus Kees in den
Ruhestand verabschiedet


Am 30. November 2006 wurde EPHK Mar-
cellus Kees im Rahmen einer Feierstunde
im Rittersaal der PI Dillingen in den
Ruhestand versetzt. Marcellus Kees hat
neben seinen dienstlichen Funktionen
auch viele GdP- und Personalratsfunk-
tionen ausgefüllt. So war er u.a. PHPR-
Vorsitzender, Mitglied im GdP-Bundes
und -Landesvorstand.


Generationenpakt: 7. März
2007: Landesregierung und
GdP gehen neue Wege


Durch die Einfügung eines neuen § 3 b im
Saarländischen Besoldungsgesetz wird die
erforderliche gesetzliche Grundlage für die
befristete Absenkung der Besoldung für
Beamtinnen und Beamte geschaffen, die
ab dem 1. Januar 2011 neu in dem Eingangs-
amt des gehobenen Polizeivollzugsdienstes
angestellt werden. Aus dieser befristeten
Absenkung der Eingangsbesoldung für
Beamtinnen und Beamten des gehobenen
Polizeivollzugsdienstes entsteht ein jähr-
licher Einspareffekt in Höhe von 2.100 €pro
Planstelle. Legt man die Einstellungszahl
des Jahres 2006 zu Grunde, nämlich 55
Anwärterinnen und Anwärter, wird ab 2011
der jährliche Einspareffekt 115.500 € betra-
gen. Im Gegenzug kann die so erwirtschaf-
tete Summe bereits ab diesem Jahr als
zusätzliches Beförderungsbudget in der
saarländischen Polizei genutzt werden.


15. März 2007: 
Einmalzahlung für Beamte


Im Dezember des vergangenen Jahres
wurde – sicherlich auch vor dem Hinter-


grund der Gespräche der ÖD-Gewerk-
schaften im DGB mit den Verantwort-
lichen - im Rahmen der Haushaltsbera-
tungen von der CDU-Fraktion beschlos-
sen, entgegen der ursprünglichen Absicht
im Jahre 2007 doch eine Einmahlzahlung
im Beamtenbereich zu gewähren.
Nun liegt der GdP ein Gesetzentwurf zur
Stellungnahme vor, nach dem die Einmal-
zahlung mit der Juli-Auszahlung erfolgen
soll. Zur Auszahlung sollen kommen:
• für alle EmpfängerInnen von Dienst-


bezügen 250,- €
• für alle EmpfängerInnen von Ruhege-


halt 150,- €
• für alle AnwärterInnen 100,- €.
Auch wenn damit keine „Eins-zu-Eins-
Übertragung“ des Tarifergebnisses erfolgt,
ist es ein Schritt in die richtige Richtung,
den wir insofern begrüßen. Wir erwarten
nun alsbald eine gesetzliche Regelung, mit
der die Erhöhung der Besoldung und Ver-
sorgung um 2,9 % ab Januar 2008 festge-
legt wird.


SZ vom 17.01.2008: Innenmi-
nister Meiser will Polizei im
Saarland deutlich aufstocken


Innenminister Klaus Meiser (CDU) will
das Saarland durch mehr und vor allem
jüngere Polizisten sicherer machen. Wie
das Innenministerium jetzt auf SZ-Anfra-
ge bestätigte, stellt Meiser in diesem Jahr
85 Polizeianwärter neu ein, nachdem im
Vorjahr nur 57 vereidigt worden waren.
Er erwägt darüber hinaus, die Zahl der
neuen Polizeianwärter in den Folgejahren
weiter zu erhöhen. Ferner will Meiser zehn
Computer-Spezialisten für die System-
und Anwenderbetreuung von Polizei-
Computern einstellen, um Polizisten von
dieser Tätigkeit zu entlasten.


Eindrucksvolle Wiederwahl!


Über 500 weibliche Beschäftigte konnten
bis zum 7. April 2008 ihre Frauenbeauf-
tragte wählen. Zur Wahl standen die bis-
herige Amtsinhaberin Vera Koch (GdP)
und Nadine Müller (BDK). Die Wahlbe-
teiligung lag bei über 70 Prozent, wobei
auf Vera Koch 81 Prozent der Stimmen ent-
fielen. Wir gratulieren Vera ganz herzlich
zu diesem tollen Wahlerfolg, der ein rich-


tig großer Vertrauensbeweis für die bisher
geleistete Arbeit ist!


Brennpunkt Beihilfe: 


Endlich Löcher ins Brett gebohrt!
Als ganz dickes Brett haben sich die Pro-
bleme rund um die Beihilfe erwiesen. Seit
nun schon 20 Monaten setzen wir an
unterschiedlichen Stellen den GdP-Boh-
rer an, um endlich durch dieses dicke Brett
durchzukommen, das manche vor dem
Kopf zu haben schienen.
Jetzt aber haben wir endlich Löcher in dem
dicken Brett: Im Einklang zwischen Innen-
und Finanzministerium sind jetzt baldige
und konkrete Verbesserungen bei Infor-
mation, Service und Vollzug zugesagt.
Das ist das erfreuliche Ergebnis des rund
zweistündigen Gesprächs, das Udo Ewen
(Polizeihauptpersonalrat) und Carsten
Baum (GdP) auch namens des Arbeitskrei-
ses Beihilfe am 6. Juni 2008 gemeinsam mit
Staatssekretär Gerhard Müllenbach
(Innenministerium) mit Finanz-Staatsse-
kretär Gerhard Wack und seinem Leiter
Abt. A, Oswald Balzert, geführt haben.
Um es vorwegzusagen: Es war ein gutes,
zielführendes Gespräch. Staatssekretär
Müllenbach unterstützte uns engagiert in
dem Ansatz, nicht um den heißen Brei her-
umzureden, sondern schonungslos Fak-
ten und Probleme zur Sprache zu bringen.
Dabei ging es vereinbarungsgemäß nicht
um „Klein-Klein“ und zahllose Details,
sondern ums Grundsätzliche und Struk-
turelle. Dazu gehören in erster Linie das
unzureichende Dienstleistungsangebot
und die angesichts bestehender Gerichts-
entscheidungen bedenkliche Verwal-
tungspraxis der Beihilfestelle, die nun
auch vom Innen-Staatssekretär als „recht-
lich äußerst problematisch“ erkannt ist.
In der Deutschen Polizei August 2008
kommentierte Hugo Müller dies wie folgt:
In der Juli-Ausgabe von Deutsche Polizei
hatte Carsten Baum unter dem Titel „End-
lich Löcher ins Brett gebohrt!“ über die
GdP-Initiativen in Sachen Beihilfe berich-
tet, die am 6. Juni 2008 zu einem wichti-
gen Gespräch mit den Staatssekretären aus
dem Innen- und Justiz-Ressort führten.
Wir durften und dürfen sicherlich nach
wie vor davon ausgehen, dass die in die-
sem Gespräch getroffenen Verabredungen
eingehalten werden, und wir so einige
wichtige Verbesserungen erreichen kön-
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nen, oder -um in dem Bild zu bleiben- das
„Loch ein Stück weiter gebohrt“ wird.
Wie wichtig es ist, dass sich etwas tut, zeigt
der von unserem Arbeitskreis (AK) Beihil-
fe verfasste und nachfolgend abgedruck-
te Artikel. Er macht nochmals deutlich,
dass da einiges im Argen liegt. Wenn Ent-
scheidungen der Verwaltungsgerichte nur
mit beachtlicher Verzögerung Wirkung im
Verwaltungshandeln entfalten, oder nur
im jeweils anhängigen Fall das Ergebnis
beeinflussen, in allen anderen gleich gela-
gerten Fällen aber nicht, dann kann man
hierzu nur noch mit dem Kopf schütteln.
Das entspricht jedenfalls nicht einer an
Kundenservice und Mitarbeiterorientie-
rung ausgerichteten Verwaltungspraxis,
es ist das genaue Gegenteil.
Wir als GdP nehmen zur Zeit (Mitte Juli
2008) Stellung zu von der Landesregie-
rung vorgelegten Änderungen beihilfe-
rechtlicher Vorschriften, die am 1. Septem-
ber 2008 wirksam werden sollen. Da ist
viel Licht. So soll es etwa in Zukunft kei-
ne Abrundung der Auszahlungsbeträge
mehr geben. Da ist leider aber auch viel
zu viel Schatten. So kritisiert die GdP mit
Nachdruck, dass der Dienstherr die Eigen-
art der beamtenrechtlich fundierten Bei-
hilfeleistungen verkennt und zum Nach-
teil der Beihilfeberechtigten die Einschrän-
kungen des Leistungsniveaus der Gesetz-
lichen Krankenversicherungen unbesehen
nachvollziehen will. Unser AK Beihilfe hat
eine umfassende Stellungnahme zu den
Planungen entwickelt, wir werden hierü-
ber in der September-Ausgabe berichten.
Gerade weil zu unser aller Leidwesen vie-
les viel zu lange dauert, oder nur wider-
willig angepackt wird, müssen wir an der
Stelle auch weiterhin viel Energie aufbrin-
gen. Deshalb will ich hier die Arbeit unse-
res AK Beihilfe ausdrücklich anerkennend
hervorheben. Ohne ihre Arbeit würden
viele Problemstellungen unbearbeitet
„brach“ liegen.
GdP – wir kümmern uns, am Beispiel der
Beihilfe klasse unter Beweis gestellt.


Leiter Abteilung DL im
Ruhestand


Harald Pfeiffer, langjähriges GdP-Mitglied
leitet seit der Organisationsreform 2002
die Geschicke der Abteilung DL. Insider
behaupten, Harald wäre ein „echtes Ori-


ginal gewesen“, gleichwohl ein ehrlicher
und verlässlicher Vorgesetzter, der kein
Blatt vor den Mund nahm, wenn es galt,
sich für den Erhalt von Polizeistrukturen
einzusetzen. Beispielhaft seien hier nur
genannt die Polizeikantine und die Werk-
stätten. Das neue Leasingverfahren hat sei-
ne Abteilung maßgeblich auf den Weg
gebracht.
Harald Pfeiffer war von 1998 bis 2006 Mit-
glied im Kontrollausschuss der GdP.
Außerdem war er stellv. Vorsitzender des
Aufsichtsrates des Polizeisozialwerkes. In
Fragen zum Polizeihaushalt war er ein
hoch geschätzter Ratgeber für die GdP
Spitze.


Tarifergebnis im öffentlichen
Dienst 


– Guter oder schlechter Kompromiss?
Am Sonntag, 1. März 2009, war nach lan-
gen und schwierigen Verhandlungen –
und vielen machtvollen Demonstrationen
– in den seit Anfang Januar 2009 laufen-
den Tarifverhandlungen zum Abschluss
der vierten Verhandlungsrunde ein Kom-
promiss erzielt worden.
In dieser letzten Verhandlungsrunde in
Potsdam wollten wir natürlich auch die
Interessen und Erwartungen der saarlän-
dischen Polizeibeschäftigten vertreten.
Vera Koch und Martin Speicher als Mit-
glieder der GdP-Tarifkommission sowie
Hugo Müller als stv. GdP-Bundesvorsit-
zender waren dabei und mittendrin.
Im Nachhinein spürte man dann doch sehr
deutlich und an vielen Stellen, dass die
Interpretationen und Bewertungen des
Ergebnisses nicht eindeutig waren. Die
einen kamen zum klaren Urteil, dass ange-
sichts der äußerst schwierigen gesamt-
wirtschaftlichen Lage (im Saarland war
zwei Tage später zu lesen, dass die Zahl
der mittlerweile entstandenen Kurzar-
beitsverhältnisse bei über 30.000 lag) das
Ergebnis eher gut und vertretbar sei.
Andere warfen ein, mit dem Ergebnis sei
nach wie vor ein Abstand zu den Beschäf-
tigten beim Bund und den Kommunen
existent. Das Ergebnis, insbesondere bezo-
gen auf das Jahr 2009, sei schließlich auch
zu deutlich entfernt von der Forderung
nach 8 % Erhöhung, mindestens aber 200,-
Euro. Ich habe in diesem Zusammenhang
großes Verständnis für beide Grundhal-


tungen. Wie anders soll es sein bei diesem
Kompromiss, der natürlich ein beachtli-
ches Stück weg ist von der Forderung. Wer
sich aber ernsthaft bewertend mit dem
Abschluss auseinandersetzen will, sollte
die wichtigsten Fakten kennen. 
Hier zunächst nochmals die wichtigsten
Inhalte des Ergebnisses:
1. Einmalzahlung für die Monate Januar


und Februar 2009 in Höhe von insges-
amt 40 Euro für die beiden Monate


2. Erhöhung aller Tabellenentgelte ab 1.
März 2009 um 40 Euro („Sockelbetrag“)


3. Anschließende Erhöhung der Tabellen-
entgelte ab 1. März 2009 um 3 %


4. Erhöhung der Tabellenentgelte ab 1.
März 2010 um weitere 1,2 %


5. Erhöhung der mtl. Ausbildungsentgel-
te um 60 Euro ab 1. März 2009 und um
weitere 1,2 % ab 1. März 2010


6. Streichung des § 18 TV Länder. Dies
bedeutet inhaltlich: Wegfall der Leis-
tungsentgelte, verbunden mit einer Inte-
grierung in die Tabellenentgelte.


Durch den mtl. Sockelbetrag von 40 Euro,
der in alle Tabellenwerte ab 1. März 2009
eingearbeitet wird, entstehen letztlich für
die einzelnen Entgeltgruppen unter-
schiedliche prozentuale Wirkungen:
Für uns war es in den Verhandlungen
wichtig, dass sich auch durch einen Sockel-
betrag insbesondere in den unteren Ent-
geltgruppen eine positive Wirkung ergibt.
Dies bedeutet konkret, dass gegenüber
dem errechneten durchschnittlichen
Anstieg von 5,8 % bis Ende 2010 der
Anstieg in den unteren Gruppen noch
höher ist. So lässt sich beispielsweise für
die Entgeltgruppe 4 Stufe 4 ein prozentu-
aler tabellenwirksamer Entgeltanstieg von
6,23 % feststellen. Der Anstieg beträgt in
der Entgeltgruppe 8 Stufe 4 5,92 %, und
er liegt schließlich in der Entgeltgruppe 13
Stufe 4 bei 5,30 %.


5 Euro DuZ







Unsere Arbeit ist mehr wert, Chancen der
Föderalisierung nutzen. Unter diesem
Motto hat die GdP eine Aktion zur Erhö-
hung von DuZ auf 5 Euro, Erhöhung der
Wechselschicht- und Schichtzulage auf
100 Prozent und Anpassung von
MEK/SEK-Zulage auf Bundesniveau
gestartet.
Die Aktion, die von Wolfgang Schäfer,
Ralf Porzel und Carsten Baum vorberei-
tet wurde, startete in der Osternacht mit
einer ersten Information durch Hugo
Müller und Reinhold Schmitt auf ver-
schiedenen Dienststellen.


Dieser Aktion folgen werden Gespräche
mit den politisch Verantwortlichen im
Land, daran anschließen wird sich die
externe Öffentlichkeitsarbeit.
Der Besuch auf den Dienststellen hat
gezeigt, dass die Kolleginnen und Kollegen
hinter der Aktion stehen. Das ist Motiva-
tion und Ansporn zugleich für uns GdP-ler.


Personalratswahlen 2009:
Riesenerfolg für die GdP


GdP – Landesseniorenkonfe-
renz bestätigt Artur Jung ein-
stimmig als Vorsitzenden


Am 12. Mai versammelten sich die 29
Delegierten der Senioren unserer Kreis-
gruppen in Bosen, um für die nächsten 4
Jahre einen neuen Landesvorstand zu
wählen und die seniorenpolitischen Auf-
gaben zu formulieren.
Artur Jung (Kreisgruppe Saarlouis) wur-
de einstimmig als Landesvorsitzender
bestätigt. Auch sein Stellvertreter, Klaus
Wagner (Kreisgruppe St. Wendel), der erst-
malig kandidierte, der Schriftführer, Ger-
hard Schmolze (Kreisgruppe Saarbrücken-
Stadt), der erneut kandidierte, und der
Kassierer, Berthold Reitler (Kreisgruppe
Landespolizeidirektion), der erstmalig
antrat, wurden einstimmig in den Landes-
vorstand gewählt.


Harald Weiland verstorben


In der Nacht zum 16. Juni 2009 ist unser
hoch geschätzter Kollege Harald Weiland
im Alter von 60 Jahren gestorben. Erst im
November des letzten Jahres war er als
Direktor des LKA in den wohl verdienten
Ruhestand getreten. Die Nachricht von
seinem viel zu frühen Tod hat uns tief
getroffen. Wir verlieren in Harald Weiland
einen treuen Kollegen, der unsere Gewerk-
schaftssache immer verantwortlich mit
getragen hat.


Tag der Deutschen Einheit
2009: GdP im Einsatzraum
präsent!


Der polizeiliche Großeinsatz zur Gewähr-
leistung eines reibungslosen Ablaufs zu
den Feierlichkeiten am „Tag der Deut-
schen Einheit“ war Veranlassung für die
Gewerkschaft der Polizei, Betreuungs-
maßnahmen für alle Einsatzkräfte zu orga-
nisieren. Die GdP hatte sich zum Ziel
gesetzt, im Einsatzraum ständig präsent
und erreichbar zu sein. Wie im Einsatz-
handbuch für die Polizeikräfte vermerkt,
war eine GdP Hotline rund um die Uhr
geschaltet. So waren ständig 2 Betreuer-
teams von Freitag bis zum Veranstaltung-
sende Ansprechpartner für die eingesetz-
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ten Kolleginnen und Kollegen. Mit ange-
mieteten Transporten, Süßigkeiten und
Getränken für den Notfall wurden durch
die Betreuerteams alle Einsatzabschnitte
angesteuert. Insbesondere die saarländi-
schen Personalvertreter der GdP, organi-
siert in 8 Betreuerteams, kümmerten sich
an dieser Stelle.


Landesjugendvorstand neu
gewählt! 


Am Wochenende des 17./18. Oktober 2009
fand im Bildungszentrum der Arbeitskam-
mer in Kirkel die 10. Landesjugendkonfe-
renz der JUNGEN GRUPPE, GdP-Landes-
bezirk Saarland, statt. Zwar ist die Lan-
desjugendkonferenz ein Ereignis, das sich
alle vier Jahre wiederholt, jedoch lag die
Besonderheit dieses Mal darin, dass erst-
mals die JUNGEN GRUPPEN der Landes-


bezirke Rheinland-Pfalz und Saarland
gemeinsam eine solche Konferenz veran-
stalteten – getreu dem Konferenz-Motto
„Polizei grenzenlos?“
Ein wesentlicher Tagesordnungspunkt der
Konferenz war natürlich auch die Wahl
des neuen Landesjugendvorstandes.
Nachdem zuvor der Geschäftsbericht des
„alten“ Landesjugendvorstandes, der Kas-
senbericht sowie der Kassenprüfungsbe-
richt vorgelegt worden waren, wurde der
„alte“ Landesjugendvorstand entlastet
und der „Neue“ gewählt.
Hierbei wurde Andreas Rinnert (Kreis-
gruppe Saarbrücken-Stadt) von den Dele-
gierten einstimmig als neuer Landesju-
gendvorsitzender gewählt. Die Wahl der
beiden Stellvertreter fiel ebenso einstim-


mig auf Esther Schneider (Kreisgruppe
Saarbrücken-Land) und André Hofmann
(Kreisgruppe Saar-Pfalz). Weiter gewählt
wurden übereinstimmend Andreas Kar-
mann (Kreisgruppe Saarbrücken-Stadt)
zum Kassierer, Andreas Jannack (Kreis-
gruppe Saarbrücken-Land) zum stellver-
tretenden Kassierer, Malte Krämer (Kreis-
gruppe Saar-Pfalz) zum Schriftführer und
Toni Meier (Kreisgruppe Saarbrücken-
Stadt) zum stellvertretenden Schriftführer.


Organisations- und Personal-
entwicklung


Was bringt das Jahr 2010 der saarländi-
schen Polizei?
„Wir wissen, dass es große Herausforde-
rungen und schwierige Aufgaben gibt“, so
Stefan Toscani in der Saarbrücker Zeitung
vom 2. 1. 2010 im Rahmen seiner Vorstel-


lung als neuer saarlän-
discher Innen- und
Europaminister.
Damit sei u.a. gemeint,
dass man etwa bei der
Polizei die Organisa-
tion weiterentwickeln
und Einstellungen
vornehmen muss,
obwohl die finanziel-
len Möglichkeiten kei-
nen Spielraum mehr
lassen. Vor dem
Hintergrund, dass
Bedrohungen durch
islamistischen Terror
kein Hirngespinst


abgedrehter Sicherheitsfanatiker sind, oder
dass die Internetkriminalität neue Heraus-
forderungen an die Gesellschaft, vor allem
aber an die Sicherheitskräfte richtet. Es gel-


Der neue GdP Landesjugendvorsitzende Andreas Rinnert
(rechts) und sein Landesjugendvorstand


te „zeitgemäße Antworten zu finden“, fin-
det Toscani. Er sei sich schließlich auch
bewusst, dass in den nächsten Monaten
nicht alles so klappt, wie man sich das als
Minister mit der Finanzierung aller notwen-
digen Aufgaben vorstellt.
Wie stellt sich die Lage aktuell dar? Die im
Jahre 2001 von der AG Polizei-2000-Plus
entwickelte Organisation basierte auf einem
– auch politisch anerkannten- Personalbe-
darf von 2.900 Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten im operativen Dienst. Bis heu-
te sind wesentliche neue Aufgabenfelder
sowie Organisationseinheiten hinzugekom-
men, die einen beachtlichen zusätzlichen
Personalbedarf ausgelöst haben.
Insgesamt darf man einen Zusatzperso-
nalbedarf im Verhältnis zu 2009 von 200
interpretieren, sodass wir derzeit eigent-
lich bei einem Personalstand in der Ope-
rative von 3.100 Polizeivollzugsbeamtin-
nen und –beamten stehen müssten. Rea-
lität ist aber eine ganz andere: Wir liegen
derzeit bei knapp über 2.700 mit abneh-
mender Tendenz.
Klar ist, dass die derzeitige Organisation
nur dann eine Überlebenschance hat, wenn
wir den derzeitigen Personalbestand mittel-
und langfristig um 200 Köpfe aufbauen und
dauerhaft erhalten.
Blickt man auf die Ruhestandsversetzungs-
zahlen, darf man im Schnitt der nächsten
14 Jahre zwischen 140 und 150 Ruhestands-
versetzungen jährlich mindestens unterstel-
len. Der vorerwähnte Aufbau und der dann
notwendige Erhalt des Personalkörpers
machen also zwingend Einstellungsgrößen
von mindestens 150 pro Jahr in den kom-
menden 10 Jahren notwendig. Ansonsten
würde wahr werden, was im Abschlussbe-
richt der AG POG festgestellt ist: „Zu gerin-
ge Einstellungen stellen die Funktionsfä-
higkeit der derzeitigen Organisation der
saarländischen Vollzugspolizei in Frage!“







Nicht immer sind es materielle Werte,
die direkt für den Wert einer Idee sorgen.
Oft genug kann man in den Medien lesen,
wie heftig über die Urheberschaft einer
Idee, einer Erfindung, eines Liedes bzw.
einer Melodie gerungen wird. Weniger
geht es hierbei um verletzten Stolz oder
Empfindlichkeiten gegenüber Nachah-
mern. Vielmehr stehen dann handfeste
finanzielle Interessen hinter den Vorwür-
fen. Denn aus der Verwertung oder dem
Verkauf eines Produktes, welches auf die-
ser Idee basiert, werden über Jahre hin-
aus Erlöse erzielt. Gerade in der jetzigen
Zeit, wo selbst Kontinente durch neue
Kommunikationswege ihre räumliche
Trennung verloren haben, gibt es nahezu
keine lokalen oder nationalen Geheim-
nisse mehr. Blitzschnell sind alle Neuig-
keiten weltweit bekannt, werden disku-
tiert, verändert und auch für eigene Zwe-
cke benutzt. 
Das Internet bietet eine unüberschauba-
re Menge an Informationen. Jeder, der
meint, eine einzigartige Idee zu haben, ist
gut beraten, wenn er sich im Vorfeld aus-
reichend über dieses Thema informiert.
Aber auch gerade diese Vielfalt der
Zugriffsmöglichkeiten macht es möglich,
dass dort veröffentlichte Informationen,
die rechtlich geschützt sind, von jedem


anderen gewinnbringend genutzt werden
können. Das allein zeigt auf, wie sehr die-
se schnellen und umfassenden Informa-
tionswege den Schutz einer Idee erschwe-
ren. Da diese Sachverhalte vielfach über
Ländergrenzen hinweg stattfinden, ist
schon allein das Problem der juristischen
Verfolgbarkeit für einen Geschädigten
eines solchen „Ideendiebstahls“ ein oft
unüberwindliches Hindernis.
Diese Streitigkeiten, die oft genug juris-
tisch ausgetragen werden, gehen schon
manchmal ins Absurde. Beispielsweise
reicht schon oft
genug eine gleich-
lautende Aufein-
anderfolge von
mehreren Noten,
damit sich zumin-
dest ein Kompo-
nist meldet, der in
dieser Aufein-
anderfolge eine
Kopie oder verän-
derte Nachah-
mung  seines eige-
nen Werkes
erkennt. Verfolgt
man diese gegen-
seitigen Vorwürfe,
so kann man sich


wirklich glücklich schätzen, dass niemand
einen verwandtschaftlichen Bezug zum
Erfinder des Rades nachweisen kann.
Denn es fände sich dann sicherlich
jemand, der diesen Anspruch und daraus
zu beanspruchende finanzielle Vergütun-
gen einklagen würde.
Fälschungen sind kein neues Thema – es
gibt sie schon seit Jahrtausenden. Auch
Schutzrechtsverletzungen existieren
schon so lange, wie es Schutzrechte gibt.
Neu in den letzten zwanzig Jahren ist
dagegen der rapide quantitative Anstieg
der illegalen Nachahmungen und der
Organisationsgrad der Fälscher. Welt-
weit wird von einer jährlichen Schädi-
gung der Wirtschaft in Höhe von 280
Milliarden Euro ausgegangen. Auf
Deutschland sollen dabei jährlich 28
Milliarden Euro entfallen und so 70.000
deutsche Arbeitsplätze kosten. Vor eini-
gen Jahren gab die Internationale Han-
delskammer an, dass gefälschte Waren
5% bis 7% des Welthandels ausmachen.
Diese Zahlen sind zwar schwer zu veri-
fizieren, verdeutlichen aber das Ausmaß
der internationalen Produktpiraterie.
Mittlerweile gibt es den Trend, dass ver-
stärkt alltägliche Gebrauchsgüter und
nicht mehr nur Luxusartikel gefälscht
werden und somit zunehmend mittlere
und kleine Firmen betroffen sind. Pro-
duktpiraterie schädigt zum einen Unter-
nehmen, die mit Umsatzeinbußen, Ima-
geschäden und Produkthaftungsklagen
kämpfen müssen, als auch Verbraucher,
deren Gesundheit und Sicherheit bei
gefälschtem Spielzeug, Kfz-Ersatzteilen,
Mobiltelefon-Akkus und Medikamenten
gefährdet sind.


Diese rein hypothetische Frage kann man wohl kaum allgemein beantworten.


Wenn durch einen Denkprozess  eine individuelle Leistung entsteht, welche


auch konkret einem Menschen oder einer Gruppe von Menschen zuzuord-


nen ist, so hat man zumindest einen Anhaltspunkt. Aber die Unterscheidung,


ob dieses Produkt etwas losgelöst von der Person noch Wert oder Bedeutung


hat, oder ob es unmittelbar mit dieser Person verbunden ist, sagt zumindest


etwas darüber aus, inwieweit diese Idee auch für andere von Wert ist.


ORIGINAL ODER 
FÄLSCHUNG
– welchen Wert hat eine Idee?


Produkt- und
Markenpiraterie
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Der Begriff des „Geistigen Eigentums“
(engl. intellectual property) hat sich inter-
national als Bezeichnung für die Rechte
an Gedankengut, Ideen bzw. immateriel-
len Gütern durchgesetzt. Eine weithin
anerkannte Definition von Geistigem
Eigentum stammt von der „World Intel-
lectual Property Organization“ (WIPO) –
1970 als Teilorganisation der UNO mit
dem Ziel gegründet, Rechte an immate-
riellen Gütern weltweit zu fördern. Die
WIPO definierte Geistiges Eigentum im
Jahr 1967 als alle Rechte in Bezug auf
• literarische, künstlerische und wissen-


schaftliche Arbeiten, 
• Leistungen von Künstlern,
• Erfindungen auf allen Gebieten der


menschlichen Erkenntnis,
• wissenschaftliche Entdeckungen,
• industrielle Designs,
• eingetragene Waren- und Dienstlei-


stungs-Marken, Handelsnamen und
Kennzeichnungen,


• sowie alle weiteren Rechte aus intel-
lektueller Tätigkeit in den Gebieten
der Industrie, Wissenschaft, Literatur
oder Kunst.


Der Schutz geistigen Eigentums bietet
die Grundlage für Forschung und Ent-
wicklungen. Unter den Begriff „Geistiges
Eigentum“ fallen aus rechtlicher Perspek-
tive alle gesetzlich definierten Rechte an
„immateriellen“ Gütern. In Deutschland
basiert das Immaterialgüterrecht auf dem
gewerblichen Rechtsschutz – also insbe-
sondere Patent –, Gebrauchsmuster-,
Geschmacksmuster-, Marken- und Wett-
bewerbsrecht i. e. S. sowie dem Urheber-
recht, unter Ausschluss der Urheberper-
sönlichkeitsrechte.
Der römische Epigrammatiker Martial
(gestorben im Jahre 100) verstand unter
dem Begriff Plagiat als erster die unbefug-
te Aneignung geistigen Eigentums, wobei
er dies nicht nur als Diebstahl, sondern als
Raub am Menschen und damit als Kapi-
talverbrechen verstand. Das lateinische
Wort „plagium“ meint ursprünglich den
Menschenraub. 
Dass es auch andere Auffassungen zu
diesem Bereich gibt und gab, soll hier
nicht verschwiegen werden, und zwar
mit einem Zitat von Theodor Fontane: 


„Plagiate sind wahrscheinlich die
aufrichtigsten aller Komplimente“. 


Definition 
Produktpiraterie


Unter Produkt- und Markenpiraterie
versteht man gemeinhin die Imitation
eines Produktes, wobei die Kopie unter
dem illegal verwendeten Markennamen
verkauft wird. 
Die Begriffe Produktpiraterie und Mar-
kenpiraterie werden synonym im
Zusammenhang mit der Verletzung von
gewerblichen und privaten bzw. indivi-
duellen Schutzrechten genannt. Es han-
delt sich um das illegale Verwerten von
geschützten Rechten, die in beiden Fäl-
len zum Ausdruck kommen. Gleicher-
maßen werden die nachgeahmten Pro-
dukte auch als Plagiate bezeichnet. 
„Produktpiraterie“ umschreibt somit den
Tatbestand der gewerbsmäßigen, unrecht-
mäßigen Schutzrechtsverletzung, wobei
durch gezieltes, massenhaftes, durch
Gewinnstreben motiviertes „in den Ver-
kauf bringen“ vorsätzlich bestehende
Schutzrechte wie z.B. dem Urheberrecht
missachtet und bewusst verletzt werden.
„Produktpiraterie“ setzt aber nicht die Ver-
letzung einer markenrechtlich geschütz-
ten Kennzeichnung voraus. 


Definition 
Markenpiraterie


Eine Marke ist gem. § 3 des „Gesetzes
über den Schutz von Marken und son-
stigen Kennzeichen“ (MarkenG) ein Zei-
chen, das geeignet ist, die Ware oder
Dienstleistung eines Unternehmens von
denen eines anderen Unternehmens zu
unterscheiden. Vor allem für große
Unternehmen ist der Produktname ein
zusätzliches und unerlässliches Mittel
zur Unterscheidung des Produktes auf
dem Markt. 
Die „Markenpiraterie“ ist mit dem
angelsächsischen Begriff „Counterfei-


ting“ identisch. Hierbei handelt es sich
um die vorsätzliche Verwendung der
Marke, des Namens, der Geschäftsbe-
zeichnung oder der Verpackung und
Präsentation von Produkten Dritter. Eine
einheitliche Definition der beiden Begrif-
fe Produktpiraterie und Markenpirate-
rie gibt es nicht. Dennoch, wenn von die-
sen beiden Begriffen gesprochen wird,
ist die Verbindung zum Themenkreis
Wirtschaftskriminalität eindeutig. 


Unterscheidung 
Fälschung und Nachahmung


Die verschiedenen „Grauzonen“ zwi-
schen den Polen „echt“ und „falsch“ wer-
den durch weitergehende Erläuterungen
wie „Betrügerische Fälschung“, „Bewus-
ste Kopie“ oder „Nachahmung“ nicht
deutlicher. Eine Fälschung (auch als Fal-
sifikat bezeichnet) liegt vor, wenn einer
eigenen Leistung die Urheberschaft eines
anderen unterstellt wird. In der Regel
wird bei der Fälschung versucht ein Ori-
ginal in allen Eigenschaften so zu kopie-
ren, dass es als Original erscheint. Es kann
aber auch vorkommen, dass zu einer Fäl-
schung gar kein Original existiert. 
Hingegen ist eine Nachahmung ein Pro-
dukt oder ein Werk, welches sich offen-
sichtlich an die Idee oder das Prinzip
eines Grundproduktes anlehnt, aber für
Außenstehende offensichtlich von einem
anderen „Hersteller“ stammt. Es nimmt
nur das Konzept eines anderen auf,
täuscht aber Dritte nicht über die Art des
Werkes oder Produktes.


Definition Urheberrecht


In erster Linie soll mit den Bestimmun-
gen des Urheberrechtes das geistige
Eigentum geschützt werden. Dieser
manchmal zu vage Begriff muss oft im
Einzelfall geprüft werden. Für eine
etwaige Prüfung ist zu klären, ob es sich
um eine Idee handelt, die aber noch kei-
ne konkrete Ausführung gefunden hat.
Oder ob es sich schon um ein Projekt
handelt, welches schützenswerte Inter-
essen in Form eines Produktes hervor-
gebracht haben. 
Zur Definition des Urheberrechtes eig-
nen sich vorrangig die durch diese Vor-
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schrift zu schützenden Güter. Diese sind
im Artikel zwei des „Gesetzes über
Urheberrecht und verwandte Schutz-
rechte“ genannt:


„Zu den geschützten Werken der Lite-
ratur, Wissenschaft und Kunst gehören
insbesondere:


1. Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden
und Computerprogramme;


2. Werke der Musik;
3. pantomimische Werke einschließlich


der Werke der Tanzkunst;
4. Werke der bildenden Künste ein-


schließlich der Werke der Baukunst
und der angewandten Kunst und Ent-
würfe solcher Werke;


5. Lichtbildwerke einschließlich der Wer-
ke, die ähnlich wie Lichtbildwerke ge-
schaffen werden;


6. Filmwerke einschließlich der Werke,
die ähnlich wie Filmwerke geschaffen
werden;


7. Darstellungen wissenschaftlicher oder
technischer Art, wie Zeichnungen, Plä-
ne, Karten, Skizzen, Tabellen und pla-
stische Darstellungen.


(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes
sind nur persönliche geistige Schöp-
fungen.“


Diese Aufzählung kann nur beispielhaft
sein und muss ggf. im Einzelfall juris-
tisch nachgebessert werden. Denn prü-
fenswert sind nicht nur die Idee oder das
Prinzip des vermeintlich „nachgemach-
ten“ Werkes, sondern auch die Tatsache,
ob es sich bei dem veröffentlichten Pro-
dukt wirklich um eine Verletzung dieser
Rechtssphäre oder nur um eine Ähnlich-
keit handelt. 
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Das Urheberrecht 
– die Änderungen und die
Lücken


Im Jahr 1876 wurde in Deutschland das
erste (Reichs-)deutsche Urhebergesetz
beschlossen. Mit der Etablierung des
Sozialstaatsprinzips wurde der Schutz
des Urhebers und seiner Interessen als
besonders wichtig gewertet. Der Schutz
des Eigentums, auch des gedanklichen
bzw. immateriellen, bekam vor dem
Hintergrund einer voranschreitenden
technischen Entwicklung einen besonde-
ren Wert. Ob so vom Gesetzgeber gewollt
oder nicht, bildete dieses Recht auch ein
Abwehrrecht gegen staatliche Übergriffe
zum Nachteil des Individuums, wenn die-
se Person eine auch für die Allgemeinheit
bedeutsame Erkenntnis, Erfindung oder
Idee hervorgebracht hatte. Diese indivi-
duelle Freiheit ist aber nicht grenzenlos.
Daher wurden im Verlauf der weiteren
Entwicklung dieser Rechtssphäre höher-
wertige Elemente des Gemeinwohls defi-
niert und zu Ausnahmen beim Schutz der
immateriellen Güter des Individuums
definiert.
Im 20. Jahrhundert machten innovative
Schritte im Bereich der Technik und insbe-
sondere der Kommunikationsmöglichkei-
ten die Welt immer kleiner und die Verbrei-
tung der Information und auch die Verviel-
fältigung von geistigem Eigentum wurde
erheblich vereinfacht und erleichtert. Folg-
lich mussten verbindliche Regelungen
geschaffen werden, wie der Autor als


Rechteinhaber finanziell entschädigt wer-
den kann, wenn sein „Geistiges Eigentum“
anderweitig verwendet oder vervielfältigt
wird. Aber auch der Schutz gegen den
Missbrauch sollte sanktioniert werden.
Als Reaktion auf die Erfindung von Radio
und Schallplatte wurde schon 1903 in
Deutschland eine „Gesellschaft für musi-
kalische Aufführungs- und mechanische
Vervielfältigungsrechte“ gegründet. 
Diese Institution kann als Vorläufer der
heutigen GEMA angesehen werden. Die-
se Einrichtung berechnete den Schallplat-
tenproduzenten und auch den Rund-
funkanstalten und Veranstaltern Gebüh-
ren bei der Veröffentlichung oder der Ver-
wertung von Werken und reichte diese
Gelder an die Komponisten und Künst-
ler weiter. Diese erhielten so ein Entgelt
für die Nutzung ihrer Werke durch die
Musikwirtschaft.
Mit der technischen Entwicklung bilden
sich durchaus auch neue Formen der Prä-
sentation von Produkten und Gestaltun-
gen geistiger Arbeit heraus. So können bei-
spielsweise Web-Sites im Internet, die eine
gewisse gestalterische Höhe erreichen, als
Werke im urheberrechtlichen Sinne Schutz
genießen.
Nicht jedes Produkt geistiger Arbeit oder
gestalterische Leistung wird aber urheber-
rechtlich geschützt. Grundvoraussetzung
ist, dass es sich um eine geistige, einmali-
ge Arbeit handelt. In dieser müssen per-
sönliche Züge des Individuums oder einer
neuartigen Idee zum Ausdruck gelangen.
Rein handwerkliche Arbeitsergebnisse,
die lediglich ein Produkt ohne erkennba-


ren künstlerischen Inhalt darstellen, fal-
len aus diesem Bereich heraus. Wobei hier
die Abgrenzung schwer zu treffen ist, da
so manches Kunstwerk ist nicht für jeden
als solches erkennbar. Weiterhin ist zu
beachten, dass das Urheberrecht grund-
sätzlich Gestaltungen schützt, aber hinge-
gen nicht den Schutz von Ideen bezweckt.
Solange das Werk noch nicht nach außen
wahrnehmbar ist, sondern lediglich in der
Vorstellung des Schaffenden existiert,
können Urheberrechte deshalb nicht zum
Tragen kommen. Allein schon die Beweis-
führung im Hinblick auf eine ausschließ-
lich in der Gedankenwelt eines Menschen
bestehenden einmaligen Leistung ist
nahezu nicht durchführbar. Allerdings ist
das Werk nicht nur in der Form geschützt,
in der es der Öffentlichkeit präsentiert
wird. Auch Entwürfe, niedergelegte
Beschreibungen von Gestaltungsplänen
o. ä. können den Anforderungen an ein
schutzfähiges Werk entsprechen. 
Wann entsteht ein Werk, welches dann
auch sinnhafterweise vom Urheberrecht
geschützt wird? Das Urheberrecht entsteht
mit der Schaffung des Werks, unabhängig
davon, ob dieses schon veröffentlicht ist
oder ob es überhaupt veröffentlicht wer-
den soll. Nicht die Präsentation ist daher
maßgeblich, sondern nur die gestalteri-
sche Realisierung. Ein Manuskript, das
sich noch beim Autor unter Verschluss
befindet, ist deshalb ebenso geschützt wie
ein Gemälde, das in einem Museum aus-
gestellt wird. Auch ist die Schutzwürdig-
keit eines Kunstwerkes nicht davon
abhängig, inwieweit es von der Allge-
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meinheit als solches akzeptiert wird, son-
dern lediglich die substanzielle Erschei-
nungsform ist hier ausschlaggebend für
die Würdigung als Werk im Sinne des
Urheberrechts. Anders als beispielsweise
Patente oder Marken muss das Urheber-
recht nicht angemeldet werden. 
In der Vielfältigkeit der Kommunikations-
und Informationsmöglichkeiten ist es aber
dennoch möglich, dass zwei oder mehre-
re Menschen die gleichen gedanklichen
Wege verfolgen. Wie aber soll man dann
erkennen, ob die Idee, das Projekt oder das
zu schaffende Kunstwerk einmalig ist, ob
nicht jemand vorher schon die gleiche Idee
gehabt hat? Wie kann man erkennen, ob
es sich um ein Werk oder um ein Produkt
handelt, welches schützenswert ist, bzw.
schon als urheberechtlich geschützt  gilt?
Das Urheberrecht entsteht unmittelbar mit
der Schaffung des Werkes, ohne dass eine
besondere Kennzeichnung erforderlich
wäre, noch dies dahingehend publiziert
werden müsste, um wirksam zu werden.
Der in vielfältiger Ausgestaltung auf Pro-
dukten zu findende Copyright-Vermerk
kann jedoch nach außen dokumentieren,
dass der Urheber bereit ist, seine Rechte
zu verteidigen. Damit wird einem even-
tuellen Einwand entgegengewirkt, man
habe vom Urheberrecht „nichts gewusst“.
Vor diesem Hintergrund kann eine Ver-
wendung eines entsprechenden Vermerks
aus taktischen Gründen sachgerecht
erscheinen. 
Wer ist Inhaber des Rechtes? Derjenige,
der die Idee hat, oder der Mensch, der die-
se Idee in die Praxis umsetzt? Urheber ist
nach der gesetzlichen Definition der
Schöpfer eines Werks, also derjenige, wel-
cher es in die Realität bringt. 
Das Urheberrecht kann also nur für den-
jenigen entstehen, der an der Realisie-
rung selbst und unmittelbar teilgenom-
men hat. Es kann keine Abtretung die-
ser Eigenschaft vertraglich vereinbart
werden, aus der sich ergeben würde, dass
jemand als Urheber anzusehen sein soll,
der zur Schaffung keinen unmittelbaren
praktischen Beitrag geleistet hat. 
Sind mehrere Personen gemeinsam an
einem derartigen Projekt beteiligt, so
spricht man von Miturheberschaft. Das
Urheberrecht steht allen Miturhebern
gemeinsam zu, d. h. sie müssen einstim-
mig über die Veröffentlichung/ Verwer-
tung des Werkes entscheiden. Inwieweit
bei Unstimmigkeiten bzw. Streitigkei-


ten über Art und Umfang der Präsenta-
tion oder der finanziellen Verwertung zu
verfahren ist, kann nur in engem
Zusammenhang mit dem Ursprungsge-
danken und dem fraglichen Produkt
oder Werkstück entschieden werden. Bei
finanziell orientierten Projekten mag dies
ja durch die monetären Zugewinne der
beteiligten durchaus noch „teilbar“ sein,
aber bei rein ideellen Projekten oder Prä-
sentationen eines gemeinsamen Produk-
tes ist die gemeinsame geistige Träger-
schaft notwendig. 
Da Urheberrechte nicht zentral anzumel-
den sind und auch nicht zentral erfasst
werden, entstehen Schwierigkeiten
immer dann, wenn ein Werk genutzt
werden soll, dessen Urheber man nicht
kennt. Gerade im Hinblick auf die welt-
weite wirtschaftliche Verflechtung und
auch die unterschiedlichen Rechtssyste-
me erscheint dies problembehaftet.
Soweit vorhanden können derartige
Nachforschungen bei den nationalen
Verwertungsgesellschaften betrieben
werden. Diese nehmen für eine Vielzahl
von Urhebern deren Rechte kollektiv
wahr und gewährleisten auch, dass die
Urheber bei einer Nutzung seines Wer-
kes ein entsprechendes Entgelt ver-
mittelt bekommen. Allerdings besteht
für Urheber keine Pflicht, sich durch eine
Verwertungsgesellschaft repräsentieren
zu lassen, sodass ggf. alternative Wege
gefunden werden müssen, um Kontak-
te herzustellen. 
Die Befugnisse des Urhebers gliedern sich
wie folgt: 
• Recht auf Anerkennung der Urheber-


schaft (ein Dritter darf nicht vorgeben,
er sei der Urheber); 


• Recht auf Bestimmung der Urheberbe-
zeichnung (der Urheber kann bestim-
men, ob das Werk unter seinem Na-
men, anonym oder unter Pseudonym
veröffentlicht wird); 


• Veröffentlichungsrecht; 
• Recht auf Untersagung von Entstel-


lungen des Werks (etwa durch Verfäl-
schung); 


• Vervielfältigungsrecht; 
• Verbreitungsrecht (der Urheber kann


entscheiden, ob das Original bzw. Ver-
vielfältigungsstücke in den Verkehr
gebracht werden soll); 


• Ausstellungs-, Vortrags- und Auffüh-
rungsrecht; 


• Senderecht; 


• Recht, Einwilligungen zu Bearbeitun-
gen oder Umgestaltungen des Werkes
zu erteilen. 


Bei Missachtung eines der o. g. Rechte
kann der Urheber Schadenersatz bzw.
Herausgabe des erzielten Gewinnes von
der Person oder Institution verlangen,
welche gegen diese normierten Grund-
sätze missachtet hat. Selbst fahrlässiges
Handeln ist hier für die Sanktionierung
dieser Handlung ausreichend. Fahrläs-
sigkeit ist schon dann gegeben, wenn
man damit rechnen musste, dass das
betreffende Werk urheberrechtlichen
Schutz genießt. Grundsätzlich gilt, dass
Unkenntnis bezüglich des Urheberrechts
nicht davor schützt, bei Verwertung eines
urheberechtlich geschützten Produktes
oder Werkes dahingehend belangt zu
werden. Eine Fahrlässigkeit ist nur dann
auszuschließen, wenn ausnahmsweise
besondere Anhaltspunkte dafür vorlie-
gen, dass der Urheber sein Werk zur all-
gemeinen Nutzung freigegeben hat.
Wobei hier aber bis zum Vorliegen ent-
sprechender Hinweise vom gegenteiligen
Fall ausgegangen werden muss.
Warum misst man aber dem Schutz des
geistigen Eigentums einen so hohen Stel-
lenwert zu? Es dient nicht ausschließlich
dazu, die Persönlichkeitsrechte eines
Menschen zu wahren und ihn vor der
missbräuchlichen Nutzung eines Werkes
oder Produktes zu schützen, welches sein
eigen ist bzw. durch ihn entstand. Ein
Grundanliegen des Urheberrechts ist es
weiterhin, den „Kreativen Geistern“
unter den Menschen eine angemessene
Vergütung für die Nutzung ihrer Werke
zu sichern. Daher wurden durch den
Gesetzgeber die  gesetzlichen Vergü-
tungsrechte eingeführt, welche dem
Urheber in bestimmten Konstellationen
auch ohne Vertrag, gleichsam „automa-
tisch“, einen Vergütungsanspruch geben. 
Ein weiteres Beispiel ist die Ausleih-Tan-
tieme. Sobald der Urheber einem Herstel-
ler von Bild- und Tonträgern das Recht
zur deren Vermietung eingeräumt, so
kann der Urheber vom Vermieter gleich-
wohl eine anteilige Vergütung am Erlös
des Verleihgeschäftes verlangen. Weiter-
hin bestehen Forderungsmöglichkeiten
des Urhebers, wenn Originale oder Ver-
vielfältigungen seiner Werke durch eine
der Öffentlichkeit zugängliche Einrich-
tung (z. B. Bibliothek oder ein Museum)
auf nicht kommerzieller Basis verliehen
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werden. Wobei hier aber eine notwendi-
ge Abgrenzung zum Gemeinwohl statt-
zufinden hat, dies also nicht für jedes
Werk gilt. 
Soweit gesetzliche Vergütungsansprüche
eingreifen, kann der einzelne Urheber sie
nicht selbst gegenüber dem Verwerter
geltend machen. Er muss vielmehr eine
zuständige nationale Verwertungsgesell-
schaft mit der Wahrung seiner Rechte
beauftragen, welche dann die erzielten
Einnahmen nach einem festgelegten Ver-
teilungsplan ausschüttet. 
Der Urheber eines Werkes kann natürlich
auch eine reglementierte Verwertung
oder Präsentation seines Produktes oder
Werkes an einen anderen vertraglich in
festgelegtem Umfang weitergeben. Hier-
durch verliert der Rechtsinhaber nicht die
Urheberschaft, legalisiert aber die Nut-
zung und erhält dafür eine monetäre Ent-
schädigung. Im Rahmen der kommerziel-
len Verwertung schöpferischer Werke
werden durch Urheber zu diesem Zweck
häufig Werknutzungsverträge abge-
schlossen. 
Maßgeblich für Art und Umfang ist dabei
die genaue Bezeichnung des eingeräum-
ten Nutzungsrechtes, ebenso wie die Fest-
legung seines räumlichen, zeitlichen und
inhaltlichen Rahmens der Nutzung. Es
kann zwar pauschal das Recht einge-
räumt werden, das Werk „auf alle
bekannten Arten“ zu nutzen, aber im
Regelfall wird eine konkrete Nutzungs-
form, etwa die Präsentation eines Bildes
in Ausstellungen, gestattet werden. Die
Nutzungsdauer kann den vollen Zei-
traum des Urheberrechts, d.h. 70 Jahre
umfassen. 
Das Urheberrecht als Ganzes kann weder
vertraglich noch in anderer rechtlich bin-
dender Form auf andere Personen über-
tragen werden. Es verbleibt zwingend
beim „geistigen Eigentümer“ bzw. bei
den Rechtsnachfolgern (Erben), falls die-
ser nicht mehr lebt. Eine weitergehende
vertragliche Regelung, wonach „alle
urheberrechtlichen Befugnisse auf einen
anderen übergehen“ sollen, wäre deshalb
ein Verstoß gegen das Gesetz und folg-
lich unwirksam. Zulässig ist lediglich wie
dargelegt die Einräumung von Nut-
zungsrechten, also von Rechten, das Werk
auf einzelne oder alle bekannten Arten
zu verwenden.
Texte oder Bilder, die bereits veröffent-
licht sind, genießen weiterhin den Schutz


des Urheberrechts. Grundsätzlich muss
jede Nutzung dieser Werke durch ande-
re vom Urheber in verbindlicher Form
autorisiert werden. 
Nun ist aber nicht zu befürchten, dass
jede Idee über alle Zeiten hinaus das gei-
stige Eigentum des Schaffenden bleibt
und daher von anderen nur bedingt
genutzt werden kann. Denn das würde
ja mit Fortschreiten der Zeit erhebliche
Folgen nach sich ziehen und letztendlich
den technischen und kulturellen Fort-
schritt erlahmen lassen. Denn dann wäre
irgendwann einmal jede Idee geschützt
und nicht mehr frei verwertbar. Daher
gibt es neben der inhaltlichen Grenzzie-
hung des Urheberrechtes auch eine zeit-
liche. Das Urheberrecht erlischt 70 Jahre
nach dem Tod des Urhebers, d. h. es
besteht von der Schaffung des Werkes
an während der ganzen Lebensdauer des
Schaffenden und 70 Jahre nach seinem
Tod. Mit dem Tode des Urhebers geht das
entsprechende Recht auf die Erben über.
Steht das Urheberrecht einer Mehrzahl
von Personen gemeinsam zu, so erlischt
es 70 Jahre nach dem Tod des längstle-
benden Miturhebers. Bei anonymen Wer-
ken endet das Urheberrecht 70 Jahre nach
Veröffentlichung. 
Die Vervielfältigung, Verbreitung und
öffentliche Wiedergabe von geschützten
Werken hat nicht zuletzt durch die
Beschleunigung und Perfektionierung der
Kommunikations- und Informationsmög-
lichkeiten einen Umfang angenommen,
der nahezu verhindert, dass ein einzelner
Urheber die tatsächliche Nutzung selbst
kontrollieren kann. 
Verwertungsgesellschaften haben hier die
Aufgabe, den Urhebern auf der Grundla-
ge von Berechtigungsverträge eine kollek-
tive Wahrnehmung der betroffenen Rech-
te anzubieten. Zu den Schwerpunkten die-
ser Wahrnehmung gehören nicht zuletzt
wirtschaftlicher Interessen. Dazu zählen im
Regelfall die Vergabe von Nutzungsrech-
ten sowie die Einziehung der entsprechen-
den Vergütungen für die Urheber. Verwer-
tungsgesellschaften sind nicht selbständig
bzw. autark, sondern unterliegen der staat-
lichen Aufsicht durch das Deutsche Patent-
und Markenamt in München, welches sei-
ne Entscheidungen im Einvernehmen mit
dem Bundeskartellamt trifft.
Das Urheberrecht findet in vielen Berei-
chen des täglichen Lebens seinen Einfluss
auf den Alltag. Letztendlich machen aber


auch die Publikationen in der Presse es
schwer, diese Problematik zu ignorieren.
Nach langem Ringen zwischen Politik und
Wirtschaft wurde das Urheberrecht geän-
dert und den Erfordernissen des Alltages
angepasst. Nur hat in der Schnelllebigkeit
der technischen Entwicklung und auch
der multimedialen Möglichkeiten eine
Rechtsvorschrift schnell den regelnden
Charakter verloren und muss durch
gerichtliche Entscheidungen fortlaufend
konkretisiert werden. 
Daher werden die interessierten wirt-
schaftlichen Gruppen auch nicht müde,
den ihnen durch  Rechtsverletzungen ent-
standenen Schaden und die sich dadurch
ergebenden volkswirtschaftlichen Folgen
anzuprangern. Gerade im Hinblick auf die
Unterhaltungsmedien und die illegale
Herstellung und Vervielfältigung werden
hier nicht nur Umsatzeinbußen angeführt.
Diese Mindereinnahmen führen aus
betriebswirtschaftlichen Gründen zu kos-
tensparenden Maßnahmen, was wiede-
rum in vielen Fällen Personalabbau mit
sich bringt. 
Dieses Argument wird dann auch ange-
führt, wenn eine verschärfte Verfolgung
dieser Verstöße durch die Polizei gefor-
dert wird. Eine erhöhte Strafandrohung
bei Missachtung von urheberrechtlichen
Schutzvorschriften wird zwar ebenso
durch die Rechteinhaber gefordert, ist in
ihrer Wirksamkeit aber durchaus umstrit-
ten. In diesem Zusammenhang wird dann
auch der vermeintlich teure nationale Pro-
duktionsstandort beklagt und auf die
Möglichkeiten der Ansiedlung in Billig-
lohnländern hingewiesen.
Hiermit sollen nicht die Belange der Wirt-
schaft in ihrer Bedeutung heruntergespielt
werden. Nur hat dieses Problem die natio-
nalen Grenzen schon lange überschritten.
Insbesondere das Internet hat die Ver-
breitungsgrenzen über Länder und Kon-
tinente hinweg abgeschafft. Wo früher
noch Medien zur Übertragung genutzt
wurden, reicht heute ein Mausklick, um
über Tausende von Kilometern hinweg
eine Information, ein Bild, ein Lied, ein
Programm oder einen ganzen Film zu
übertragen. Auch wenn sich hier die Scha-
denssummen eher im Schätzbereich hal-
ten, so ist es doch ein Verlust für den Her-
steller bzw. Vertreiber. Leider wird dieser
Hinweis auf ein realistisches Problem
durch die in dem einen oder anderen Fall
überzogene Klage in seiner Gewichtigkeit
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eher herabgesetzt. Wenn ein großer Soft-
warehersteller die erhöhte Anzahl von ille-
gal vertriebener Software und den
Umstand, dass viele PC nahezu komplett
mit illegaler Software betrieben werden
mit dem drohenden Untergang des
Abendlandes gleichsetzt, hat diese
Behauptung im Kontext eher schädigen-
de Wirkung. Letztendlich handelt es sich
hier nicht um ein Kavaliersdelikt. In den
wenigsten Fällen werden hier Kopien
durch einzelne Personen hergestellt.
Vielmehr arbeiten hier professionelle
Gruppen, die diese illegal hergestellten
Kopien auf Flohmärkten und Onlinebör-
sen verkaufen. Die Schadenssumme ist
hier kaum abschätzbar, da die wenigsten
Käufer sich beschweren, da sie sich oft
genug im Besitz eines legalen Produktes
wähnen und eher von einem günstigen
Erwerb als von einer Straftat ausgehen.
Das Urheberrecht hat durch seine histori-
sche Entwicklung für die Anpassung
durch die politischen Gremien recht lan-
ge gebraucht, um an die Erfordernisse der
Neuzeit, insbesondere im Hinblick auf
Software, angepasst zu werden. Maßgeb-
lich für diese Anpassung war die Vorga-
be der EG-Richtlinie über den Rechtschutz
von Computerprogrammen, durch wel-
che 1993 das Gesetz entsprechend ange-
passt wurde. Neben der Film- und Musik-
industrie liegt im Bereich der Software-
herstellung und Verbreitung eines der gro-
ßen Kriminalitätsfelder. Gerade aber der
Bereich der Software bringt wegen seines
spezifischen Herstellungsverfahrens ein
weiteres, nur schwer durchschaubares,
Problemfeld mit sich. 
Vor Änderung der Bestimmungen wur-
den Computerprogramme in ihrer urhe-
berrechtlichen Bewertung Sprachwerken
gleichgesetzt. Durch das Einfügen der §§
69 a – 69 f wurde dies nun ausdrücklich
konkretisiert. Demnach sind Computer-
programme „Programme in jeder Gestalt,
einschließlich des Entwurfsmaterials, also
auch der Vorversionen“. Der Schutzraum
der Bestimmung umfasst alle Ausdrucks-
formen eines Computerprogramms. Hin-
gegen sind Grundsätze oder Ideen, auf
denen dieses Programm basiert, nicht
geschützt. Voraussetzung ist aber, dass in
diesem Programm, ein Ergebnis eines gei-
stigen Schöpfungsprozesses ist und dahin-
gehende individuelle Merkmale erkennen
lässt. Das reine Zusammensetzen bereits
bekannter und veröffentlichter Elemente


zu einem Gesamtprogramm ist nicht
geschützt. 
Zur Bestimmung der Schutzfähigkeit
eines Programms sind keine anderen Kri-
terien, insbesondere nicht qualitative oder
ästhetische, heranzuziehen. Dies findet
aber seine Grenzen in anderen Bestim-
mungen (z. B. erfüllte Beleidigungstatbes-
tände des StGB in einem Programm).
Ein Computerprogramm wird durch den
Programmierer mittels eines sogenannten
„Quellcodes“ erstellt. Diese ist letztend-
lich nur ein sehr langer Text, in dem die
Funktionen des Programms erstellt und
beschrieben werden. Nach Abschluss der
Erstellung wird dieser Text in ein ausführ-
bares Programm umgewandelt. Nachdem
nun aber dieses Verfahren abgeschlossen
ist und das Programm auf  dem Markt ist,
kann nur mit hohem Aufwand nachvoll-
zogen werden, inwieweit der dem zugrun-
de liegende Quellcode der Feder des Pro-
grammierers entstammt oder ganz oder
in Teilbereichen aus anderen Quellen über-
nommen und in das Programm eingebaut
worden ist. Denn der Quellcode ist nach
der „Kompilierung“, also der Umwand-
lung von Text in ein Programm, nicht mehr
auslesbar. Dieser Umstand bekam in den
zurückliegenden Monaten eine besonde-
re Bedeutung für die Linux-Anwender.
Ein namhafter Hersteller und Vertreiber
einer UNIX-Version behauptete, dass ein
großer Teil des in Linux verwandten
Quellcodes aus einem urheberrechtlich
geschützten Produkt des Herstellers
stammte. Da der Quellcode von Linux
aber offengelegt ist, ein sogenanntes „open
source“-Produkt darstellt, war es dem Kla-
geführenden möglich, diesen Text mit dem
seines Produktes zu vergleichen und auf
Ähnlichkeiten zu prüfen. 
Aber trotz dieser Transparenz stellt der
Vergleich von Millionen von Textzeilen
und die Suche nach Ähnlichkeiten immer
noch einen hohen Aufwand dar. Nun ist
es aber für den Käufer eines Produktes, ob
nun multimediale Erzeugnisse oder Soft-
ware, wichtig zu wissen, inwieweit er
damit verfügen kann, ohne in einen straf-
rechtlich relevanten Bereich zu gelangen. 
Nach den Bestimmungen des Urheber-
rechts ist jede Herstellung, Verbreitung
und/oder öffentliche Vorführung einer
Kopie eines Werkes, die ohne Zustim-
mung des Rechteinhabers oder einer auf-
grund einer Bestimmung des Urheber-
rechtes geregelten Ausnahme erfolgt,


strafbar (§§ 106, 108 Nr.  UrhG). Der reine
Ankauf – sofern dies nicht die Folge einer
Anstiftung oder Beihilfe zu dieser Tat dar-
stellt – oder der Besitz einer illegal herge-
stellten Kopie ist mangels des Tatbestan-
des der Verwertungshandlung nicht straf-
bar. Unter einer Verwertungshandlung
versteht man eine Nutzung, die deutlich
über den privaten Rahmen hinausgeht
und im Regelfall auch durch Gewinnstre-
ben motiviert wird. Hierunter fallen i. S.
d. § 17 UrhG das öffentliche Anbieten oder
anderweitiges Inverkehrbringen einer
Kopie. Aber wie ist derjenige zu sehen, der
diese Produkte kauft, obwohl er zumin-
dest ahnen könnte, dass es sich aufgrund
des Preises oder des Umstandes, wie der
Verkauf zustande kam,  nicht auf dem vom
Hersteller angedachten Vertriebsweg
geschieht? Für diesen Fall gibt es den im
§ 17 Abs. 2 UrhG definierten Erschöp-
fungsgrundsatz. Durch diese Einschrän-
kung der Strafbarkeit ist die Weiterver-
breitung für ein derartig erlangtes Objekt
nicht mehr gegeben. Dieser Grundsatz gilt
im Weiteren auch für das Markenrecht (s.
§ 24 MarkenG). 
Aber nicht jeder, der von einem Werk oder
Produkt eine Kopie anfertigt, macht sich
strafbar oder kann zivilrechtlich belangt
werden. Mittlerweile gibt es eine Reihe
von rechtlich normierten Ausnahmefäl-
len, in denen derartiges Handeln legal ist.
Hierbei ist maßgeblich der Schutzgegen-
stand des Gesetzes und nicht die reine
Handlung des Inhabers des Werkes. Das
Urheberrecht ist grundsätzlich dazu
bestimmt, den Urheber bzw. den Leis-
tungsschutzberechtigten vor ungeneh-
migter Nutzung seines Werkes zu schüt-
zen und ihn an der Nutzung seines Wer-
kes angemessen zu beteiligen. 
Schon vor der Reform des Urheberrechts
wurde vielfach in § 53 I UrhG das unge-
schriebene Tatbestandsmerkmal, dass die
Vervielfältigung mittels eines rechtmäßig
erworbenen Werkexemplars geschehen
sein müsse, hineingelesen. Eigentum des
Nutzers daran war aber nicht nötig.
Bedeutung hatte dies jedoch allein für die
zivilrechtliche Beurteilung. Auf die Straf-
barkeit konnte es hingegen wegen des
verfassungsrechtlich in Art. 103 II GG
vorgegebenen Bestimmtheitsgrundsatzes
keine Auswirkungen haben. Die Privat-
kopie auch von illegal erlangten Vorla-
gen war demnach bis zur Novellierung
des Urheberrechts straffrei.
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Der § 53 UrhG regelt die Ausnahmen,
unter denen die Herstellung von Verviel-
fältigungsstücken der urheberrechtlich
geschützten Werke zulässig ist. Grundvor-
aussetzung für die Legalität des Handelns
ist, dass diese Vervielfältigung ausschließ-
lich zum privaten Gebrauch stattfindet.
Hierbei können vom Objekt aber nicht
beliebig viele Kopien mit unterschiedlich-
sten Intentionen hergestellt werden. Da
diese Ausnahmeregelung in die Eigen-
tumsrechte des Schaffenden eingreift, wird
Art und Ausmaß der privaten Verfahrens-
weise mit dem Werk eher restriktiv aus-
gelegt.
Der Begriff „privater Gebrauch“ ist daher
nicht extensiv auszulegen und gibt dem
Käufer nicht die Möglichkeit eine Vielzahl
von Kopien herzustellen. Die Definition
dieses Begriffs im Sinne des § 53 UrhG ist: 
„Der Gebrauch des Vervielfältigungsstückes
in der Privatsphäre zur Befriedigung rein per-
sönlicher Bedürfnisse durch die eigene Person
oder die mit ihr durch persönliches Band ver-
bundenen Personen.“
Gemäß § 53 Abs. 5 UrhG dürfen Verviel-
fältigungsstücke, die für den privaten
Gebrauch hergestellt worden sind, weder
verbreitet noch zur öffentlichen Wieder-
gabe verwendet werden. Dies umfasst
auch die Vervielfältigung durch Dritte vor
einem finanziellen Hintergrund. Weiter-
hin ist damit auch die Weitergabe durch
andere Medien wie digitale Kopien im
Internet untersagt.
Im Gegensatz zum früheren Urheberrecht
ist nach der Neufassung dieser Bestim-
mung darüber hinaus auch die Verviel-
fältigung zum privaten Gebrauch unter-
sagt, wenn dazu eine offensichtlich
rechtswidrig hergestellte Vorlage ver-
wendet wird. Hierbei sind keine genauen
Kenntnisse der aktuellen Rechtslage durch
den Bürger verlangt. Wenn das betroffe-
ne Individuum durch die Art des bereit-
gestellten Werkes schon mit dem gesun-
den Menschenverstand erkennen kann,
dass dies ihm zur Verfügung gestellte Pro-
dukt nicht legal hergestellt worden sein
kann, reicht das aus. Von offensichtlicher
Rechtswidrigkeit kann danach jedoch
nicht mehr ausgegangen werden, wenn
zumindest eine nicht völlig fernliegende
Möglichkeit besteht, wie die verwendete
Vorlage rechtmäßig hätte hergestellt wor-
den sein können.
Praktische Bedeutung hat diese Änderung
insbesondere im Internet. Durch vielfälti-


ge Verbreitungsmöglichkeiten werden oft-
mals aktuelle Filme oder Musikstücke
zum Download angeboten. Diese Filme
oder Musikstücke sind stets ohne Zustim-
mung des Rechteinhabers und damit
rechtswidrig ins Internet gestellt worden.
Damit ist jegliche Vervielfältigung solcher
Werke, ob nun zu privaten oder gewerb-
lichen Zwecken, illegal. 
Nahezu jede Nutzung eines Computer-
programms ist eine Vervielfältigung des-
selben bzw. von Teilen davon (sei es in den
Arbeitsspeicher und/oder als vorherige
Installation auf der Festplatte), und ist
folglich dem zur Verwendung Berechtig-
ten – also regelmäßig dem Käufer von Ori-
ginalsoftware – als Arbeitskopien nach §
69d 1 grundsätzlich gestattet.
Die Ausnahmeregelung des § 53 UrhG für
die Herstellung von Kopien im privaten
Gebrauch ist aber für Computerprogram-
me nicht anwendbar. Die Regelungen der
§§ 69 c – e  haben eine abschließende Rege-
lung für die Schaffung von Vervielfälti-
gungsstücken von Computerprogrammen
geschaffen.
In der Gesetzesbegründung wird die die
Frage nach Sicherungskopien wie folgt
beantwortet:
„Die Erstellung einer Sicherungskopie
gehört zur bestimmungsgemäßen Benut-
zung eines Computerprogramms (§ 69d
Abs. 1 UrhG). Die Erstellung einer Siche-
rungskopie darf nicht vertraglich unter-
sagt werden (§ 69 d Abs. 2 UrhG in Umset-
zung von Artikel 5 Absatz 2 der Richtli-
nie), wenn sie für die Sicherung künftiger
Benutzung erforderlich ist. Der letzte
Halbsatz korrigiert eine sprachliche Unge-
nauigkeit von Artikel 5 Absatz 2 der Richt-
linie. Eine Sicherungskopie ist zur Benut-
zung eines Programms nicht erforderlich.
Dies ermöglicht die Arbeitskopie. Die
Sicherungskopie soll die Arbeitskopie
ersetzen, wenn diese zerstört oder sonst
nicht mehr benutzbar ist. Sachlich ent-
spricht § 69d Abs. 2 UrhG Artikel 5 Absatz
zwei der Richtlinie.
Der letzte Halbsatz schließt zunächst die
Erstellung von mehr als einer Sicherungs-
kopie aus. Artikel 5 Abs. 2 der Richtlinie
und somit auch § 69d Abs. 2 UrhG sind
offen für eine Auslegung, dass ein Recht
auf Anfertigung einer Sicherungskopie
nicht mehr besteht, wenn der Verkäufer
eines Computerprogramms dem Käufer
eine Sicherungskopie aushändigt (siehe in
diesem Zusammenhang auch das Urteil


der französischen Cour de Cassation vom
17. Oktober 1990, GRUR Int. 1991, 915)“
Für das Kopieren, zumeist in Form eines
Brennvorgangs, bedeutet dies, dass der
Besitzer einer Sicherungskopie auch immer
über die Originalsoftware bzw. über Bele-
ge im Hinblick auf den Erwerb verfügen
muss. Für den Fall, dass er die Originale
weitergibt – ob nun durch Verkauf oder
Schenkung – muss er diese Sicherungsko-
pie mitgeben oder sie vernichten. Eine wei-
tere Benutzung der Sicherheitskopie bzw.
der Arbeitskopie ist illegal. 
Grundsätzlich ist Vervielfältigung eine
körperliche Festlegung eines Werkes,
die geeignet ist, das Werk den mensch-
lichen Sinnen auf irgendeine Weise
unmittelbar oder mittelbar wahrnehm-
bar zu machen (Amtl. Begr. BTDrucks.
IV/270, S. 47).
Es kommt hierbei aber nicht darauf an,
durch welche technische Maßnahme oder
auf welchen technischen Teilen diese Spei-
cherung erfolgt. Sobald sich das Werk
abrufen lässt, die Belegung eines bestimm-
ten Bereiches im Arbeitsspeicher eines
Computers (auch wenn dies nur für einen
kurzen Zeitraum geschieht) ist es schon
geeignet über den Verarbeitungsprozess
eines Computers dies dem Anwender
wahrnehmbar zu machen.
Letztendlich ist es bei nahezu allen Com-
puterprogrammen notwendig, diese über
eine Installationsroutine nahezu ganz oder
in Teilen auf der Festplatte zu speichern.
Wegen des schnelleren Zugriffs auf die
Daten eines Programms oder eines Spie-
les werden auch für den Betrieb nicht
unmittelbar notwendige Programmteile
oder Dateien auf die Festplatte des Com-
puters kopiert. Durch diesen Installations-
vorgang wird eine Vervielfältigung vor-
genommen, eine Arbeitskopie erstellt.
Also ist es in der Praxis durchaus schon
eine rechtlich zu würdigende Vervielfäl-
tigungshandlung, wenn eine nicht dem
Computerbesitzer gehörende Software auf
seinem Computer zu Testzwecken instal-
liert wird, ohne das der Rechtinhaber dies
erlaubt hat, oder dieses Computerpro-
gramm weiterverkauft wurde. 
Dass es sich auf diesem Gebiet der Urhe-
berrechtsverletzung um ein Feld mit hoher
Dunkelziffer hinsichtlich der Verstöße
handelt, liegt in der Natur der der Bege-
hungsart und des geringen Aufklärungs-
willens vieler Nutzer. Aber allein der Prüf-
dienst von Microsoft hat in Deutschland
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